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Friedrich, bon Gottes Gnaden, König von
Preussen; Margqrafzu Brandenburg; des Heil. Röm. Reichs 

Erz-Kammerer und Churfürst; souverainer und oberster Herzog von 
Schlesien; souverainer Prinz von Oranien, Neufchatel und Vallengin, 
wie auch der Grafschaft Glatz ; in Geldern, zu Magdeburg, Clrve, Jü
lich, Berge, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Meck
lenburg und Crossen Herzog; Burggraf zu Nürnberg; Fürst zu Halber-" 
stadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin, Raheburg, Ostfriesland 
und Meurs; Graf zu Hohenzollern, Ruppin, der Marck, Ravensberg, 
Hohenstein, Tecklenburg, Schwerill, Lingen, Bühren und Leerdam; 
Herr zu Ravenstein, der Lande Rostock, Stargard, Laueuburg, Bütow, 
Arley und Breda rc. rc.

Thun kund und fügen hiermit zu wissen; Demnach Uns allerünterchänigstvor
getragen worden, daß viele Unsere Unterthanen ein Verlangen tragen, in Unsern 
Staaten, unter Landesherrlicher Autorität, eine allgemeine freywillige Wittwen-Ver
pflegungs-Anstalt errichtet zu sehen, wobey ein jeder Ehemann, nach Verschiedenheit 
seines Standes, seiner Einkünfte oder seiner Gesinnungen, gegen gewisse bestimmteben 
seinen Lebzeiten zur gemeinschaftlichen Casse zu leistende Beytrage, seiner Wittwe auf 
seinen Todesfall eine verhaltnißmaßige Pension bis an ihr Endeverflchern lassenkönne, 
und Wir, bey der Landesväterlichen Sorgfalt, womit Wir das wahre Beste Unserer ge
treuen Unterthanen zu befördern unermüdet beflissen sind, dergleichen billigem Verlan
genzufügen um so weniger Bedenken getragen, als durch eine solche Anstalt nicht nur 
einzelne Bürger gegen die traurigen Folgen frühzeitiger Todes-Fälle für ihre Familien 
gesichert werden, sondern auch im Ganzen die Last der häuslichen Sorgen und des Ehe
standes, auch die Kinderzucht erleichtert wird, mithin dergleichen Institutum auf die 
Vermehrung der Ehen und der Bevölkerung einen heilsamen Einfluß haben kann: So 
haben Wir in Betracht aller dieser und mehrerer Gründe in Gnaden resolviret,m Unse- 
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ter Residenz «Stadt Berlin eine allgemeine Wittwen-Verpstegungs-Casse errichten, 
auch die Gesetze und Bestimmungen, wornach bey deren Einrichtung und Verwaltung 
verfahren werden soll, hierdurch zu jedermanns Wissenschaft öffentlich bekane machen zu 
lassen. Wir setzen demnach fest und ordnen hierdurch folgendes :

§ »•
Damit ein jeder, der sich bey diesem Institut interesstren will, völlig versichert seyn 

möge, daß die Gelder, welche er bey seinen Lebzeiten, zum Besten seiner Wittwe, seinem 
Vergnügen oder seiner Bedürfniß entziehet, getreulich verwaltet, undfeine Wittwe, die 
ihr versicherte Pension bis an ihren Tod unverkürzt erhalten werde; gehaben Unsere 
Haupt-Vanque zuBerlin, und Unsere getreueChurmärksche Land
schaft, mit Unserer höchsten Erlaubniß und Genehmigung, die 
solidarische Garantie dieses ganzen Institut übernommen, wodurch den 
sämmtlichen Interessenten die Sicherheit der eingelegten Gelder, die prompte Zah
lung der Wittwen-Pensionen, und überhaupt die Erfüllung aller und jeder in dem 
folgenden eingegangencn Verbindlichkeiten, auf die allervollstandigste Art, unwieder- 
rupich gewähret wird.

§ 2
Um den Gebrauch dieser Anstalt so allgemein zu machen, als es ihre Absicht erfor

dert, soll allen Ehemännern ohne Unterschied der Religion, des Alters, des Standes 
und des Vermögens, verstattet seyn, in die Wittwen - Societät zu treten, nur diejenigen 
ausgenommen, welche die Natur der Sache selbst, und die Sorgfalt für die immerwäh
rende Dauer des Institut, aufzunehmen verbietet.

§ 3.
Dergleichen gänzlich ausgeschlossene Personen sind:

a) Männer über Sechszig Jahre,
b) Seefahrer von Metier,
c) Männer, welche mit Schwindsucht, Wassersucht, oder einem andern morbo 

chronico behaftet sind, der einen nahen Tod befürchten läßt.
§ 4« '

Ausserdem werden bedingungsweise ausgeschlossen:
a) Würkliche Militair - Bediente in Krieges - Zeiten ; wogegen zu Friedens - Zeiten 

ein Milrtair - Bedienter sich gleich jedem andern bey der Societät interessiren kann, 
doch daß er, sobald ein wurklicher Krieg entstehet, aus der Gesellschaft treten muß, 
und sodann die erlegte Antritts-Gelder, nach der unten §. 20. lit. f folgenden Be
stimmung, zurück empfangt. (Laut Publicandum vom iten Jul. 
17 8 2, ist dieseEinschränkung abgeändert. Vicke Beylage

Eö wird aber der Anfang des Krieges in Ansehung der Feld-Regimenter von 
der Zeit an gerechnet, da solche aus ihren Standquartieren zu Krieges-Operati
onen rücken, in Ansehung der Garnison-Regimenter aber und anderer, so nicht im 
Felde dienen, von der Zeit an, da ein wurklicher Krieg erkläret ist, oder Unsere ganze 
Armee sich in Bewegung setzet. Sollte



) 5 c
Sollte jemand, der bereits in die Societät recipîket Ist, nachher», es seh frey? 

willig oder gezwungen, in den Militair - Stand treten, muß er sich die obig^Aedin* 
gung ebenfalls gefallen laßen, indem die Casse sich der Gefahr, so viele Mirgüedek 
der Societät an einem einzigen unglücklichen Tage zu verlieren, ohnmögkch aus
sehen kann. .

b) Männer von Fünf und vierzig bis Fünfzig Jahren exçlufive* weiM 
sie über Neun und zwanzig Jahre alter sind, als ihre Frauen.

c) Männer von Fünfzig bis Fünf und fünfzig Jahren exclusive^ roemt 
sie über Vier und zwanzig Jahre älter sind, als ihre Frauen. j 

d) Männer von Fünf und fünfzig bis Sechszig Jahren axdufive,
wenn sie über Neunzehn Jahre alter sind, als ihre Frauen.

e) Manner von Sechszig Jahren, wenn sie über Vierzehn Jahre älter 
find, als ihre Frauen.

§. 5.
Bey diesen und allen Fällen überhaupt, wo es auf das Alter ankommt, wer

den einzelne Monathe unter Sechs nicht gerechnet, vollendete Sechs Monartz? 
aber, und drüber, für ein ganzes Jahr gezàhlet, so daß eine Person von 31 eux 
und Z.o anz i g Jahren Fünf Monathen und respective Neun und Z w an< 
zig oder Dreyßig Tagen, für Neun und^Zwanzig Jahr, und eine Perfon 
von Neun und Zwanzig Jahren und Sechs vollendeten Monathen, für 
Dreyßig Jahr alt gehalten wird.

6.
Wer in den vorstehenden )§. 3. et 4. nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, 

oder von der General-Direccion des Instituts aus bewegenden Ursachen ausgeschlossen 
wird, kann in die Societät den Zutritt erlangen, und es sollen zu derselben« auch 
Fremde, welche nicht Unsere Unterthanen, noch in Unsern Landen wohnhaft sind, ich 
so fern sie nicht in fremden Militair - Diensten stehen, und sich den hierin enthaltenen 
Gesetzen unterwerfen wollen, admittiret werden." Es verstehet sich aber von selbst, 
daß ein jeder, der ausgenommen zu werden begehret, seine Qualification, und daß er 
nicht unter die ercludirte Personen gehöre, erweisen Müsse.

_ e §* 1* .1
Es hat also zuförderst ein jeder, der Theil nehmen will, in Ansehung deü Alters 

für sich und seine Frau einen Tauf-Schein beyzubringen, welcher mit einem Certi
ficat der Gerichte des Orts, daß der Prediger des Orrs solchen würklich ausgeftellet 
habe, zu begleiten ist. Sollte in besondern Fallen es nicht möglich seyn, einen Tauf- 
Schein zu erhalten, und diese- Unmöglichkeit bescheiniget, wenigstens wahrscheinlich 
gemacht werden, so muß das Alter durch gültige Atteste von der Zeit der Confirma
tion, durch glaubwürdige Bescheinigung der Ettern oder Tauf-Zeugen, durch gericht
liche Vormundschaftö - Bestellungen, worin das Alter des Recipiendi angeführet 
wird, durch Documente, so geraume Zeit bevor der Recipiendus sich meldet, in

) Druck
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Druck ergangen, eher sonst durch andre, allenfalls durch das Suppletorium zu be. 
stärkende Mittel, erweislich gemacht werden. .

H. 8- ! d.
Hiernächst hat der Recipiendus, in so fern solches nicht notorisch ist, durch 

ein Attest der Obrigkeit seines Domicilii zu erweisen, daß er nicht in wirklichen 
Militair-Diensten stehe, und daß er nicht gewöhnlich zur See fahre.

§. 9;
' Endlich muß er ein Attest eines approbirten Medici Practici beybringen, wo-

’ rin derselbe * "!
auf seine Pflicht und an Eides - Statt versichert, daß nach seiner besten Wis
senschaft, 6frRecipiendus weder mit der Schwindsucht, Wassersucht, noch ei
nem andern Morbo chronico, so UN baldiges Absterben befurchten ließe, be
haftet, auch überhaupt zur Zeit nicht krank noch bettlägerig, sondern gesund, 
nach Verhältniß seines Altere bey Kräften, und fähig sey feine Geschäfte zu 
verrichten.

Dieses Artest des Medici muß von Vier Mitgliedern der Wittwen - Societät, 
oder wenn solche mcht zu haben sind, von Vier andern bekannten redlichen Man« 
rem unterschrieben werden, welche bezeugen:

Laß ihnen der Recipiendus bekannt sey, und sie das Gegentheil von dem, was 
.der Medicus attestiret, nicht wissen»»

Wohnet der Recipiendus ausserhalb Berlin, so ist noch ausserdem ein gerichtliches, 
oder von einem Notario und Zeugen ausgefertigtes Certincat hinznzufügen:

daß sowohl der Medicus als die Vier Zeugen, das Attest eigenhändig unter 
schrieben haben, auch keiner von denselben ein Vater, Bruder, Sohn, Schwie
gersohn oder Schwager des Recipiendi oder seiner Frauen sey;

indem dergleichen nahe Verwandte als Zeugen nicht admittiret werden können.
§. io.

Militair-Bediente, welche ausgenommen werden wollen, müssen sich sowohl, 
als diejenige Frauene - Personen, für welche sie eine Pension versichern laßen, über- 
dem noch reversiren, daß ihnen die Bedingung des §. 4. lit. a bekannt sey, und sie 
bey entstehendem Kriege, auf das Pensions-Recht Verzieht thun, auch sich mit Zu
rückzahlung desjenigen, was ihnen nach §. 20. lit, f. versichert wird, begnügen wollen.

§. 11.
Diejenigen, welche nach Errichtung der Societät heyrathen, müssen künftig, 

wenn sie eintreten wollen, auch einen Copulations-Schein beybringen, wobey eben 
wie bey dem Tauf-Schein, durch die Gerichte des Orts attestiret werden muß, 
Laß der Prediger des Orts solchen würklich auegefertiget habe.

§. 12.
In allen und jeden Attesten oder sonstigen Bescheinigungen, wo Zahlen Vorkom

men,' müssen solche zu mehrerer Deutlichkeit, mit Buchstaben ausgeschrieben werden.



Wir versprechen Uns, daß in Ansehung dieser Atteste sowohl diejenigen, 
che derselben benöthiget sind, als diejenigen, welche sie ausstellen müssen, mit der 
strengsten Redlichkeit verfahren werden. Damit jedoch hierunter aller Betrug, wel
cher dieser gemeinnützigen Anstalt zum größten Nachtheil gereichen könnte/ gänzlich 
vermieden, auch zu keinen Durch stechereyen Gelegenheit gegeben werden mögeg 
So setzen Wir hiermit fest und verordnen, daß zu förderst, alle Unsere. Landes - un
andere Collegia, Magistrate, Gerichts - Obrigkeiten rc. rc. wenn dergleichen Atteste 
von ihnen verlangt werden, solche à officio, und ohne deshalb einige Kosten oder 
Gebühren anzurechnen, den Recipiendis unweigerlich ertheilen, ausserdem aber die
jenigen Unserer Unterthanen, welche hierunter eines falli überführet werden können, 
gesetzmäßig aufs, strengste und ohne Nachsicht bestraft, die Recipieren selbst auch, 
es seyn Fremde oder Einheimische, wenn eju Betrug hierunter- zu irgend einer Zeit 
entdeckt, und durch den Ausspruch des ordentlichen Richters des Beschuldigten als 
erwiesen erkannt wird, den Verlust ihrer eingelegten Gelder und dadurch erhaltenen 
Rechte, ohnfehlbar zu gewärtigen haben sollen.

14. /■ . -
Wann inzwischen alles dieses nicht hinlänglich seyn -möchte, die Casse vor dem 

Nachtheil zu schützen, welcher derselben in Ansehung der Gesundheits-Atteste, be
sondere von sehr entlegenen und fremden-Deten, ane Irrthum oder Bosheit zuge
zogen werden kann, um so mehr, da nach dem Absterben des Jntressenten die Be
weis-Mittel gänzlich fehlen dürften, so soll, wenn ein Socius innerhalb Jahr und 
Tag nach seinem Eintritt verstrebet,-dessen Wittwe nicht Pensionsfähig gehalten wer
den, sondern bloß das AntrittS-Geld, wovon §. 17. £eqq. gehandelt wird, zurück 
empfangen.

' §. 15.
Zu mehrerem Faveur dieser Anstalt, wollen Wir bey allen obigen Attesten vom 

Gebrauch des Stempel-Papieres, hiermit in Gnaden dispensiern.
§. 16.

Wer sich nun solchergestalt zu einem Mitgliede der Societät gehörig qualifi- 
ciret hat, kann seiner Ehefrau nach seinem Tode eine jährliche Wittwen - Pension 
von Fünf und Zwanzig Rthlr., Fünfzig Rrhlr., Fünf und Sieden- 
zig Rthlr., Ein Hundere Rthlr., und so mit Fünf und Zwanzig Reichsthaler 
steigend, bis Ein Tausend Reichsthaler versichern laßen. (Laur VerorH- 
nung vomagsten Sept. 1791, nur bis 500 Rthlr.)

Jedoch darf bey Männern, welche Fünfzig Jahr und drüber alt sind, diese 
Pension nicht über Fünf Hundert Rthlr. jährlich steigen.

Zum Besten der niedern Stände, sollen auch Einlagen zu einer Pension von 
Zwölf Rthlr. Zwölf Groschen angenommen werden.

Es stehet auch einem jedem Mitgliede frey, bey yeranderten Umständen, die sei- 



•ter Frau versicherte Wittwen - Pension zu erhöhen, nur daß die ganze Pension nié 
über Ein Tausend Thaler und respective Fünf Hundert Thaler betragen darf.. Und 
ES wird in Absicht dieser Erhöhung der Socius völlig als ein neues Mitglied betrach
tet, so daß sich seine sämmtliche praefianda wegen solchen augmenti, nach seinem iTnb 
feiner Frauen Alter zur Zeit der Vergrößerung^er Pension richten, und er auch alle 
«ach erforderlichen Atteste, die Tauf-Scheine und den Copulatione - Schein 
ausgenommen, noch etnnuü beybringen muß.

§. 17.
Der Eintretende bezahlt zur Casse als Antrittes Geld eine Summe, welche sich 

nach der Pension, so er seiner Frau versichern will, richtet, und nach Verschiedenheit 
seines eigenen Alters beym Eintritt in die Societät, etwas mehr oder etwas weniger 
als eine jährliche Pension beträgt, auch in den beygefügten Tabellen, aufeine Pension 
von Fünf und Zwanzig Thaler, nach Verschiedenheit der Jahre des Mannes berechn 
«ec ist. ' . -

' -- 5- 's;
Dieses Antritts - Geld, welches «ach den hiernachst folgenden Bestimmungen, 

bey Trennung der Ehen zurück gegeben wird, sott eines Theils der Casse zur Sicher- 
heit dienen, daß die einmal eingeschriebene Mitglieder die Societät nicht aus Unbe
ständigkeit verlaßen, und dadurch ihren Ehefrauen das Recht auf die künftige Wikt- 
tven- Pension selbst entziehen, andern Theils und hauptsächlich aber, werden die Zin
sen davon sorgfältig gesammelt, und durch das interusurium vermehret werden, da
mit sie zu den Wittwen - Pensionen zu Hülfe genommen werden können : worauf auch 
schon bey der Berechnung genaue Rücksicht genommen, und dadurch die praeltanda 
der Interessenten um ein anlehnlichee erleichtet worden.

H. 19#
Und wie es in dieser Absicht nicht nur gleichgültig ist, ob der Mann oder die Frau, 

-ebet ein Dritter zum Besten der Frau, das Antritte - Geld erleget, sondern auch das 
Eigenthum davon generaliter dem der es erlegt hat verbleiben kann, so soll in dem 
darüber nach dem Formular fub (4) auszustellenden Réceptions - Schein, ausser der 
Summe dieses Antritts-Geldes und der versicherten Wittwen-Pension, auch der 
Mahme desjenigen, der das Antritts * Geld bezahlet, mithin daran das Eigenthums- 
Recht hat> exprimiret werden. . '

Sollte ein dergleichen Receptions # Schein verlohren gehen, und davon Anzeige 
.Einkommen, so soll solches durch die Berliner Zeitungen bekannt gemacht, und wenn 
sich binnen Jahr und Tag Deshalb niemand meldender Schein durch die Directio« 
mortistciret, daß es geschehen, ebenfalls durch die Zeitungen bekannt gemacht, und ein 
anderer Schein ausgesteller werden. • -j üp • •

§. LO.
Wird hiernachst die Ehe Durch den natürlichen Tod des Mannes oder der Fra- 

y trennet, so empfangt der rechtmäßige Eigenthümer des Antritts-Geldes, ^es sey 
i. * der- 



derjenige, ans welchen der Receptionsschein als Eigenthümer des gezahlten AnkittS- 
GeldsS ursprünglich lautet, obrt auf den das Recht dazü auf eine gefttzmüß^t Art 
gekommen ist, solches ohne Abzug zurück, wobey sich von selbst verstehet, daß wenn 
die Fran zuerst verstirbet, alle weitere Verbindung des Manne- mit bet Societät 
co ipso aufgehoben ist, und der Mann, nachdem von der Caffe da- AttttittSgel- 
zurück gezahlet worden, nichts weiter erhalt, auch nicht- entrichtet.

In ausserordentlichen Trennungs-Fallen abev>vird
a) bey Ehescheidungen aller Art, den casum malitiosae desertionis allein aus- 

genommen, das Antrittsgeld dem Eigenthümer ohne Abzug zurück gegeben^ 
wenn hingegen

b) ein Ehegatte den andern böslich verlaßt, es mag nun die gerichtliche Ehe
scheidung erfolgen oder nicht, wenn er nur durch gerichtlichen Ausspruch pnx 
malitioso desertore erkannt worden, fallt, wenn der ReceptionsscherN auf 
den Entwichenen gestellt, und er zur Zeit der Entweichung annoch rechtMaßi» 
ger Besitzer desselben gewesen ist, das Antrittsgeld der Casse heim, anstatt daß 
der unschuldige Theil, oder ein Dritter, solches, wenn es von ihm bezahlt 
oder rechtmäßig acqniriret worden, zurück erhält; auch soll bey einer un
verschuldeten Abwesenheit, wenn der Tod nicht bescheinigt werden kann, 
alsdenn, wenn nach dem bey der Societät angenommenen Moralität-- 
Principio der Abwesende pro mortuo zu achten, da- Antrittsgeld dellt 
Eigenthümer oder dessen Erben zurück gezahlet werden.

c) Wenn der Mann oder die Frau durch einen Mord oder Unglücksfall ums 
leben kommt, wird solches als ein natürlicher Tod angesehen, und da- 
Antrittsgeld dem, auf den der Receptionöschein lautet, oder dem rechtmä
ßigen Besitzer solchen Scheins, zurück gezahlt.

d) Wenn der Mann oder die Frau wegen eines Verbrechens am Leben gestraft 
werden, oder sich selbst entleiben, oder der Mann im Duell umkommt, fällt das 
Anrrittögeld, wenn es der schuldige Theil erlegt hat, der Casse heim, und soll 
deshalb in Confiscationsfallen von dem übrigen Vermögen des schuldigen,aus- 
genommen werden. Hat aber der unschuldige Theil oder ein Dritter das Antritts- 
Geld bezahlet, oder den Schein rechtmäßig acquiriret, wird es zurück gegeben.

e) Wenn dec Mann bey Lebzeiten der Frau die Obliegenheiten eines Socii 
nach §. 56. zu erfüllen aufhörec, fallt das AntrittSgeld, es mag solches der 
Mann selbst, oder jemand anders bezahlet haben, der Caffe heim.

In allen obigen Fällen wird es in Ansehung der Wittwen-Pension nach §. 
26. gehalten.

f) Wenn ein Militair-Bedienter wegen eintretenden Krieges die Societät ver
lassen muß, wird das Antrittsgeld, int Fall er noch nicht Zehn Jahre 
lang ein Mitglied gewesen ist, gleich wie in allen vorstehenden Füllen, ohne 
Zinsen zurück gezahlt; ist er aber Zehn Jahre und drüber in der Gesellschaft

B ae«
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gewesen, bekömmt er außer dem Antrittögelde auch die Zinsen davon à. 
Drey pro Cent von Zeit Les Beytritts an.

§. 21.
Da auf solche Art derjenige, welcher das Antrittegeld erleget, oder das Ei

genthum davon durch einen rechtlichen modum acquirendi erhalten hat, solches 
fast in allen Fällen als sein würküches Eigenthum betrachten kann, so kann er 
auch darüber in casum mortis disponiern, und den Receptionsschein verpfänden. 
Mur muß der Pfand-Inhaber selbst darauf vigiliren, daß die jährlichen Beyträge 
«ach den folgenden §phis geleistet werden, damit das Pfand nach obiger Bestim- 
tnung §. 20. Iit. e. nicht feinen Werth verliere; welche Vorsicht sehr leicht zu beob- 

' achten ist, wenn ^r Pfand-Inhaber auf die halbjährliche Publication der Restan
ten in den Berliner Zeitungen Achtung giebt.

Es können auch dieReceptionsscheine, jedoch nur auf die Hälfte ihres Werths, 
bey den Lombards Unserer Banco - Comtoirs verpfändet und angenommen werden.

"...
Außer dem Antrittögelde bezahlt ein jedes Mitglied nach Verschiedenheit seines 

und seiner Frauen Altere zur Zeit der Reception einen bestimmten jährlichen Bey
trag zur Casse, welcher weder bey dem zunehmenden Alter des Mannes, noch bey 
der vermehrten Anzahl der Wittwen, jemals erhöhet werden soll, wogegen aber auch, 
da diese Beyträge zu Unterhaltung sämmtlicher Wittwen, die zur Societät gehören, 
bestimmet sind, solche, es mag nun die Verbindung eines Mitgliedes mit der Societät 
auf eine oder die andere Art aufgehoben werden, niemals zurückgezahlet werden können,

§. 25.
Die Antrittsgelder und jährlichen Beyträge für Männer von Zwanzig bis 

Sechszig Jahren und deren Frauen von verschiedenem Alter, sind zu einer Wittwen- 
Pension von Fünf und Zwanzig Rthlr. in den Hiebey gedruckten Tabellen ver- 
zeichnet, so daß ein Mann der seiner Wittwe eine Pension von Fünf und Zwanzig 
Thäler jährlich versichern lassen will, genau diejenige Summe zu zahlen hat, die er 
in der Tabelle für Männer von seinem Alter neben dem Alter seiner Frauen aufge- 
führet findet. Die Prästanda für größere Wittwen-Pensionen sind, da die Summen 
immer mit Fünf und Zwanzig Thaler steigen sollen, mit geringer Mühe zu berechnen, 
wenn man die Summe der Tabellen so oft nimmt, als oft die Zahl Fünf und Zwan
zig iy der verlangten Pensions-Summe enthalten ist; so zahlt ein Mann der seiner 
Wittwe eine Pension von Ein Hundert Thaler versichern will, die in den Tabellen 
für sein und seiner Frauen After berechnete Summe an Antrittegeld und jährlichem 
Beytrag Vier mal, für eine Pension von Ein Hundert Fünfund SiebenzigTha- 
ler. Sieben mal, für eine Pension von Fünf Hundert Thaler, Zwanzig mal, 
und für eine Pension von Ein Tausend Thaler, Vierzig mal. Das Antrittegeld 
und der jährliche Beytrag zu einer Pension von Zwölf Thaler Zwölf Groschen hin
gegen, ist überall die Hälfte von den Summen, welche in den Tafeln verzeichnet stehen.

§. 24.
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§- *4-
Sowohl die AntrittSgelder als die jährlichen Beyträge werden in vollwichtigen 

Friedrichöd'or oder andern vollwichtigen Pistolen, deren Fünfund Dreyßig Stück 
eine Marck enthalten, und zu Ein und Zwanzig Karat, Neun Grän ausgemünzet sind, 
das Stück à FünfRthlr. gerechnet, erleget, rrwgegen auch dieAntrittSgelder in gleicher * 
Münze zurück, und die Wittwen-Pensionen gleichmäßig ausgezahlet werden solle«.

Für diejenigen Posten, welche zu klein sind, als daß sie in Golde ausgeglichen 
werden könnten, ist das Agio à Se ch s und Zwey Drittel pro Cent oder Acht 
gute Groschen pro Stück Louisd'or gegen Preußisch Courant beyzufügen.

§ 25. -
Um den ersten Mitgliedern, welche durch ungesäumten Beytritt, diese nützliche 

Anstalt desto schleuniger zur Consistenz bringen helfen, in Vergleichung der übrigen, 
welche den Beytritt länger verschieben, einigen Vortheil zu gewähren, sollen diejeni- 
gen, welche vor Errichtung dieser allgemeinen Wittwen-VerpstegungS-Anstalt gehey- 
rathet haben, und nicht in den ersten beyden ReceptionS-Terminen ausgenommen wer
den , künftig bey ihrer Reception außer dem bestimmten Antrittögelde noch die Zinsen 
à Vier pro Cent tmton von Errichtung des Instituts, mithin nach §. Z2. vom Er
sten April 1776 an, erlegen, und ein gleiches diejenigen, welche nach diesem Termin 
heyrathen, wenn sie den Beytritt über ZwölfMonath nach ihrer Copulation verschie
ben, vom Tage der Coculation an zu leisten schuldig seyn, wes Endes für letztere die 
§. u. erwehnte Copulationsscheine erforderlich sind. (Nach Verordnung vom i.Juk. 
82 werden die Retardat-Zinsen vom isten RecepcionS-Termin nach der Copulation 
an, bezahlt.) ,

§♦ 26.
Wenn nun ein recipirteS Mitglied sein Antrittsgeld erleget, auch die bestimm

ten jährlichen Beyträge bis an seinen Tod ordentlich bezahlet hat, so soll, wenn 
der Mann den Drey Hundert Sechs und Sechzigsten Tag, oder im Schaltjah
re den Drey Hundert Sieben und Sechzigsten Tag, nach dem Ersten April 
oder Ersten October, wo er recipiret worden, den Receptions-Tag mit in die 
Zahl eingerechnet, oder später verstirbet, die Wittwe die ihr versicherte Pension, 
wenn sie nicht wieder heyrathet, bis an ihren Tod unverkürzt genießen.

Wird hingegen die Ehe auf andere Art getrennet, oder an der Erfüllung der 
Societätö-Gesetze etwas verabsäumet, so sind Hiebey folgende Fälle zu unterscheiden: 

a) Bey Ehescheidungen aller Art, den casum maltiofae desertionis allein ausge
nommen, wird die Verbindung der geschiedenen Eheleute mit der Societät, an 
sich für beendiget geachtet, und das Anttittögeld nach §. 20. lit. a. zurück ge- 
zahlet: Wenn jedoch die Frau durch rechtliche oder Vergleichsmittel dafür Sor
ge trägt, daß das Antrittsgeld in der Casse stehen bleibe, und daß die jährlichen 
Beyträge bis an den Tod des abgeschiedenen Mannes ordentlich fortgezahlet wer
den, soll einer solchen Fran ihr Pensions-Recht verbleiben, und sie bey ersolg-

B 2 tem 
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fern Tode des abgeschiedenen Mannes den übrigen Wittwen gleich geachtet wer
de^ so daß es auch alsdenn mit ihr, wenn sie sich vor oder nach dem Tode des ab- 
geschiedenen Mannes anderweit verhevrathet, in Absicht der Wittwen-Pension 
nach §. L7. gehalten wird. (Publ. vom i. Sus. Ù 78 5 diep oniret: 
Stirbt der Mann während des ersten Jahres, so erhalt die 
Wittwe £ Pen sion, während des zweyten die Hälfte, und 
nach Ablauf des dritten Jahres das Ganze der Pension.)

b) Wenn ein Ehegatte den andern böslich verlaßt, und er durch richterlichen Aus
spruch pro malitioso desertore geachtet worden, es mag übrigens die gericht
liche Ehescheidung erfolgen oder nicht, cessiret, wenn die Frau der entwichene 

f Theil jst, ihr Recht auf die Wittwen - Pension gänzlich; ist es aber der Mann, 
so stehet eö in der Frauen Willkühr, ob, wenn sie oder ein Dritter das Antritts- 
Geld eingelegt, oder das Eigenthum davon rechtmäßig acquiriret hat, sie sol- 
ches in der Casse stehen lassen, oder im Fall der Mann Eigenthümer davon, mit
hin solches nach §. ro. lit. b. der Caste verfallen ist, ein anderes Antrittsgeld 
herbeyschaffen und dafür sorgen will, daß die jährlichen Beyträge so lange con- 
tinuiret werden, bis der Mann stirbst, oder wenn dessen Aufenthalt nicht zu er
fahren ist, nach den bey der Societät angenommenen Principiis für todt geach
tet werden muß, da sie denn ihr Pensions Recht erhalten samt, und von Zeit 
des würklichen oder angenommenen Todes des Mannes die Pension genießet, 
welches letztere auch in dem Falle feine Anwendung findet, wenn der Mann oh
ne sein Verschulden abwesend ist und bleibt, und sein Aufenthalt nicht zu erfah
ren ist, mithin sein Tod nicht bescheinigt werden kann.

c) Wenn der Mann durch einen Mord oder Unglücköfall ums Leben kommt, we
gen eines Verbrechens am Leben gestraft wird, und die Frau an dem Verbre
chen keinen Theil hat, soll die Wittwe in Ansehung der Pension nicht leiden, 
sondern solche gleich andern unverkürzt zu genießen haben.

d) Wenn der Mann sich selbst entleibt, erhalt die Wittwe von der ihr ver
sicherten Pension nur die Hälfte.

e) Wenn ein Mann die zu entrichtende Beyträge abzuführen versäumt, muß 
bie Frau dafür sorgen, daß solche der Casse durch einen andern entrichtet 
werden, widrigenfalls und wenn die §. 56. bestimmte Fristen verstrichen 
sind, das Antrittsgeld und ihr Pensionörecht verloren geht.

§. 27.
Wenn eine Wittwe sich wieder verheyrathet, behält sie die Hälfte ihrer Pen- 

fttn fb lange die zweyte Ehe dauert, und wenn diese wieder getrennet wird, erwacht 
ihr Recht auf die ganze Pension von neuem. Jedoch stehet es ihr auch frey, lo- 
wohl für diese halbe Pension, als für das bis auf den Tod des zweyten Mannes be

ruhende Recht zur ganzen Pension, mit Verzicht auf beydes, eine Prämie zu wäh
len., weshalb sie sich aber Drey Monath nach ihrer Wiederverheyrathung erklä

ren.
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ren, und nach der §. 9. verordneten Ferm einen Gesundheiköschein heyLrisgktt mug, 
und soll ihr solchenfalls, wenn sie unter Dreyßig Jahr alt ist, eine Sechs- jäh- * 
tige Pension, we.rn sie von Dreyßig bis Vierzig Jahren inclusive alt i£, 
eine Vier - jährige Pension, und wenn sie über Vierzig Jahre alt ist, eine 
Drey - jährige ganze Pension in halbjährigen Ratis, oder, wenn sie §s verlangt, 
und sich dre Zinsen à V ier pro Cent abziehen taffen will, auf einmal bezahlet wer
den. Diese Vergleichs -vsumme ist sodann, auch wenn sie solche Terminweift em
pfängt, ihr völliger Eigenthum, und wird, wenn die Frau während der termine. 
verstirbet, ihren Erben bezahlet. Außerdem aber kann auch der zweyte Ehemann 
ihr eine besondere Pension versichern lassen, ohne daß solches ihrem bereits herge
brachten Recht zum Nachtheil gereiche. Sind aus der ersten Ehe unmündige Kinder 
vorhanden, so erhalten diese die zweyte Hälfte der Pension bis nach völlig zurück 
gelegten Zwanzigsten Jahre oder Tod, so daß der Theil dee das Ein und 
Zwanzigste Jahr angetretenen oder verstorbenen, den übrigen Unmündigen ar- 
crestiret , wobey sich jedoch von selbst verstehet, daß die Äutter noch leben muß, 
indem mit ihrem Tode alles aufhöret.

§» 2g.
Eö ist schon oben §. ry. berühret worden, und verstehet sich aus dem folgen

den von selbst, daß außer dem Manne auch die Frau, oder ein Dritter zum Bestes 
der Frau das Antrittögeld und die jährlichen Beyträge erlegen, mithin überhaupt 
ein Dritter einer fremden Ehefrau, mit Beobachtung aller sonstigen Erfordernisse, * 
eine Wittwen-Pension versichern lassen sonne. Dergleichen Versicherung kann 
nun entweder auf den Todesfall des Ehemannes der Frau, oder auf den Todesfall 
des Dritten selbst gerichtet werden; i.n ersten Falle aber kang dieses nie ohne Wis
sen und Willen des Ehemannes geschehen. In dem letzten Falle wird zwar die 
Frau in Ansehung der Pension für eine Wittwe gehalten, sobald derjenige verstir
bet, der für sie eingesehel hat, und nicht eher ; so lange aber ihr wirklicher Ehe
mann noch am Leben ist, genießet sie nur Drey Vier theile der ihr vermach
ten Pension. Erst nach dem Tode ihres Ehemannes genießet sie diese Pension gänz
lich, und wenn sie alödenn wieder heyrathtt, wird sie den übrigen wieder heyxathen- 
den Wittwen gleich geachtet.

§. 29.
Um aber dieses Institut noch gemeinnütziger zu machen und die Vortheile da

von auch unverheyratheten Frauenspersonen zusiießen zu lassen, welche öfters bey 
dem eingeschränkten Vermögen der Familien ohne alle Versorgung hinterlassen wer
den : soll es auch einen Vater verstattet seyn, für seine unverheyrathete Tochter, ei
nem Oheim für seine Nichte, einem Bruder für seine Schwester, einem jeden Ver? 
wandten für seine Verwandtin, und überhaupt einer jeden verheyratheren oder ledi
gen Mannsperson fur eine jede unverheyrathete oder verwittweteFrauensperson eine 
Pension versichern zu lassen, ja eö kann dieses auch die Frauensperson selbst thun, 

und 
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und sich eine Mannsperson erwählen, auf deren Todesfall die Versicherung gestellte 
werden soll, jedoch darf dieses niemals ohne ausdrückliche Einwilligung der Manne« 
person geschehen, als welche ohnehin die sämmtlichen erforderlichen Atteste herbey 
schaffen muß. In allen diesen Fällen werden dergleichen zwo Personen in Absicht 
auf die Societät und ihre Gesetze, würklichen Eheleuten völlig gleich geachtet, nach 
dem Tode der Mannsperson genießet die Frauensperson die ihr versicherte Pension, 
und wenn sie heyrathet, behalt sie gleich den wieder heyrathenden Wittwen, nach 
der Bestimmung des §. »7. die Hälfte davon. Wir setzen aber Hiebey ein für alle
mal fest, daß keine Mannsperson auf ihren eignen Todesfall mehr als einer Frau
ensperson, so lange selbige am Leben ist, eine Pension versichern lassen kann, und 
eben deshalb ist die vorher bestimmte Einwilligung nöthig.

so.
Wir authorisiren auch die Curatoren unmündiger Frauenspersonen, wenn sie 

eS nützlich finden, ihre Curandinnen nach den im gegenwärtigen Reglemeru enthal
tenen Bestimmungen, bey diesem Institut, ohne daß dazu die Approbation des Pu- 
pillen-Collegn erforderlich sey, zu interessiren, und soll ein gleiches den Curatoren der 
Blödsinnigen, Verschwender rc. in Ansehung deren Frauen und Töchter verstattet sevn.

(Noia ad cß. 29. 50. Laut Publ. vom 1. Jul. 1763 werdet: keine 
fingirte Ehepaare mehr angenommen, außer daß noch:

1) ein,Vater seine unverheyrathete Tochter;
e) ei« Bruder seine unverhenrathete Schwester;
3) ein Oheim seine unverheyrathete Nichte;
4) einV0rmund seine unverheyrathenPfiegebefohlnen 

auf feinen Todesfall eine Pension versichern kaitn, wobey 
fesigesetzet ist, daß man für die Frauenspersonen bey der 
Réception die Redardat-Zinsen bezahlet. Vide Beylage B.)

§. 51»
Da nach §. 1. Unsre Haupt - Banque und Unsre Churmarksche Landschaft, die 

solidarische Garantie der Anstalt übernommen haben, so sind aus dem Mittel ge
dachtet Landschaft der Geheime Legationerath, Landschaftliche Depu- 
tirte und Dohmprobst von Voß, der Geheime Kriegeörath und 
Landschaftliche Verordnete Baron von der Schulenburg und der 
Kriegesrath, Landschaftliche Deputirte und Bürgermeister der 
Residenzstädte Berlin Dietrich ernannt worden, welche unter Oberauf
sicht

Unsers würklichen Geheimen Etats- Krieges- und dirigi- 
renden Ministre, Baron von der Sch ulen bürg,

und künftig nach dessen Abgang des jedesmal die Banque dirigirenden Etats-Mi
nistres, sich der Verwaltung unterziehen sollen. Von diesen werden also auch alle 
Receprionsscheine unterschrieben, und foll, so oft sich bey der Direction durch To

des-
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desfälle oder sonst eine Veränderung ereignet, solche durch die Berfiner- Zeitungen 
bekannt gemacht werden. -ß

§. 3*2. ..'i
Daö Institut soll den Ersten April Ein Taufend SiebenHun- 

dert Sechs und Siebenzig in würtlicher Aktivität kommen, sodaß, wenn 
einer oder der andere von dem an diesem Tage recipirten Sociis den Ersten April 
Ein Tausend Siebenhundert Sieben und Siebenzig oder nachher verstirbet, -eßen 
nachgelassene Wittwe die ihr versicherte Pension unweigerlich erhalten soll.

§. 53.
Und da eö den Interessenten zur Erleichterung gereichen wird, wenn sie ihre 

Prästanda Nicht auf einmal entrichten dürfen, so sollen'die in den Labellen bestimm
te jährliche Beyträge in halbjährigen Ratiö, jedoch pränumerando bezahlt, und eben 
so die Wittwen Pensionen nach des Mannes Tode in halbjährigen Ratjs pränume- 
rando erlegt melden, so daß, wenn der Mann verstorben ist, nichts mehr beyge-. 
tragen, und wenn die Wittwe stirbt, keine Pension weiter bezahlt wird. Sollte 
doch jemand, um der halbjährigen Zahlungen entübrigt zu seyn, eö gerathener fin
den, ein Capital niederzulegen, und dessen Zinsen die Casse sich wegen der halbjäh
rigen Beyträge selbst bezahlt machen könnte, so stehet eö demselben frey, eine Sum
me in die Caffe zu legen, wovon die Zinsen a Vier pro Cent gerechnet, genau das 
Quantum seines jährlichen Beytrags ausmachen. Und soll solchenfalls dieses Capi
tal ben Trennung der Ehe mit dem Antrittsgelde zugleich zurück gegeben, auch wenn 
nach H. 20. lit. L». d. c. das Antrittögeld der Casse verfallt, dieses Capital nicht 
mit verfallen seyn. Jedoch kann ein solches M-itglied sich nicht entbrochen, den er
sten halbjährigen Beytrag bey der Reception zu entrichten, weil alles pranumeran- 
do bezahlt wird, und das Capital nicht gleich Zinsen trägt.

H. 34.
Sowohl zur Aufnahme der Mitglieder und Beybringung der GesundheitSschei- 

tte, als Einzahlung und resp. Rückzahlung der Ancrittögelder, Erlegung der halb
jährigen Beyträge und Erhebung der halbjährigen Wittwcn-Pensionên, haben Wir 
zwey beständige Termine auf den Ersten April und Ersten October angeletzt, so daß 
die ganzen Monathe Marz und September zu diesen Geschäften angewendek werden 
sollen, solche aber auch vom Ersten Marz bis Ersten April, und vom Ersten Sep
tember bis Ersten October jeden Jahres, ohnfehlbar beendiget werden müssen. 
Außer diesen Zeiten werden keine Mitglieder recjpiret und keine Zahlungen ange
nommen oder geleistet, doch stehet jedermann frey, sich zu allen Zeiten wegen der 
Réception und sonstiger Umstände vorläufig zu melden, auch die Taufscheine rc. zur 
Beurtheilung einzusenden, wobey sich jedoch von selbst verstehet, daß die Gesund
heits-Atteste, welche ihrer Natur nach nicht lange gültig sind, allererst in den an
gezeigten Receptione-Monathen angenommen werden können, und bey der Prä
sentation nicht über Drey Wochen alt senn dürfen.

' • Die
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Die Briest außer bett Zahlung-.Monathen Mar; und September können an 

- ten Kriegesrath und Geheimen eppedirenLen Seccetair v. Segner gerichtet, m 
den Zahlung--Monathen hingegen die Gelder und Documente

an die General- Direction der Königl. Preuß. allgemeinen Wittwen-Easse 
selbst adressiert, und muß alles franco eingesandt werden.

§. 35-
Wer also in dem bevorstehenden ersten Termin auf den Ersten April recinket 

seyn will, hat sich deshalb fordersamst bey der General - Direction zu melden, und 
• die Summe der jährlichen Pension, so er seiner Wittwe versichert: lassen will, anzu- 
- zeigen, auch allenfalls seinen und seiner Frauen Taufschein sogleich benzubringen. 

Hiernächst hat derselbe nach dem Ersten März und längstens dem Ersten April, 
die übrigen nach §. g und 9. erforderlichen Atteste nebst dem nach den Tabellen schul
digen Antrittsgelde, und der Anzeige, auf wen die Quittung darüber zu richten, 
zugleich auch den ersten halbjährigen Beytrag zu erlegen, und mit letzterem in den 
folgenden Terminen prompt zu continuiren, und soll über jeden halbjährigen Beytrag 
eine besondere Quittung in der Form sub (B) auSgestellet und von dem Rendanten 
und Controlleur der Casse, deren Namen sowohl jetzo als künftig durch die Berli
ner Zeitungen bekannt gemacht werden sollen, unterschrieben werden.

H. 36.
Würde sich jemand hierunter saumselig finden lassen, und 

einen Termin mit dem halbjährigen Beyträge zurück bleiben, 
so zahlt er auf den nächsten Termin den versäumten Beytrag 
doppelt und den neuen dazu, folglich Drey halbjährige Beyträ
ge. Fände er sich int zweyten Termin noch nicht ein, zahlt er am» 
dritten Termin den ersten halbjährigen Beytrag Vierfach, den 
Zweyten doppelt, und den dritten dazu., mithin in allem Sieben 
halbjährige Beyträge. Sollte jemand Drey Zahlungö-Termi- 

X ne ohne Zahlung verstrei chen lassen, so wird angenommen, daß 
er sein Antrittegeld derelinqniren wolle, welches sodann nach 
§. jio. Iit. e. der Cassie heim fällt, und nach H. 26. Iit. e. das Recht 
zur Wittwen-Pension verlöschet. Damit jedoch in dergleichen 
Fällen die Frauen selbst diesem Nachtheil zeitig vorbeugen, 
auch die etwannige Pfand-Inhaber oder andere rechtmäßige Ei
genthümer der Receptionöscheine ihre Präcautiones nehmen kön
nen, sollen die Nummern der Receptionöscheine, wovon die Bey
träge nicht bezahlt worden, nach jedem halbjährigen Zahlungs- 
Termin, mithin in den Monathen April und October jeden Jah
res durch die Zeitungen bekannt gemacht werden.

§. 37.
Wenn eine Frau aus der Societät vor dem Ehemann verstirbet, so hat 

. letz- 
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lehterer sofort den Tsdenschein in begkaubtor Form einzureichen, da denn indem 
nä6)sten ZahsungStermin das Antrittegeld an den im Receptionsschein benannten 
Eigenthüuwr, oder rechtmäßigen Besitzer dert Scheins, gegen dessen Auehändi- 
gung und Quittung zezahlet wird.

§. 38.
Stirbt ein Ehemann aus der Societät, muß die Wittwe sofort einen von der 

Obrigkeit des Ortes attestirten Todenschein,. demnächst aber, wenn sie außer Berlin 
wohnt, ein Attest der Obrigkeit des Orts, daß sie noch am Leben und unverheyra- 
thet fty, einreichen, worauf in dem nächsten Zahlungstermin das Antrittsgeld an 
den rechtmäßigen Eigenthümer gegen Vorzeigung des Receptionsscheinö und Quit
tung , der Wittwe aber die erste halbjährige Pension bezahlet, und ihr der Recep
tionsschein zur Sicherheit ihrer künftigen Pension, wenn zuvor, daß die Ehe ge- 
trennet und das Antrittsgeld zurück gezahlet sey, daraufnotirek worden*), resp, 
gelassen oder ausgehändiget wird. Ueber die halbjährige Pension muß aber die 
Wittwe noch besonders in jedem Zahlungstermin quittiren, auch das Attest ihres 
Lebens und unverheyrathcten Standes, jedesmal wenn sie ihre Pension abfordert, 
aufs neue beybringen. In beyden obgedachten Fällen ist die Einsendung der Tod- 
tenscheine um so mehr zu beschleunigen, als wenn solche nicht vor dem Zahlungster
min eingehen, auch die Zahlung in solchem Termin nicht erfolgen kann. In An
sehung dieser Atteste wiederholen Wir, daß solche, so wie alle übrige, stempelfrey 
und von den Gerichten auf Verlangen ex officio auögefertiget werden sollen. Doch 
wird den Predigern nachgelassen, für einen jeden Tauf- Copulations- und Todken- 
fchein höchstens Sechs gute Groschen zu nehmen.

§- 59.
Es soll zwar einem jeden Interessenten frey stehen, die Gelder undDocmnenke 

entweder unmittelbar an die General-Direction franco einzusenden, oder solche 
durch einen in Unserer Residenzstadt Berlin wohnhaften Mandatarium übergeben zu 
lassen. Nur hat man sich im ersten Falle in Ansehung der Nachrichten und Atteste 
um so mehr der größten Deutlichkeit und Genauigkeit zu befleißigen, damit alle" 
Zweydeutigkeit und alles unnöthige Hin- und Herschreiben vermieden werden möge.

Wir behalten Uns jedoch vor, wenn das Institut sich weiter ausbreitet, in 
den Provinzen Männer von bekannter Redlichkeit als Commissarien zu ernennen, 
und durch die Berliner Zeitungen Wannt zu machen, an welche die Rrcipienter» 
sich adrejsiren und ihre Documente zu vorläusiger Beurtheilung und weiterer Be* 
förderimg an die General-Direction übergeben können.

C $.40.

*) Zu mehrerer Dcquemtichkeir des Publici werden den Wittwen besondere Pensions-Verficht, 
runqsscheme gegeben, dagegen mnp der Receptionsschein, wenn solcher zuvörderst von dem 
Inhaber wegen des jurüct erhaltenen Anttittsaeldeü gerichtlich quntirt worden, ad acta à 
gereicht werden.
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§-
. . Die Pittwen-Pensionen können auf keine Weise mit Arrest belegt werden, eö 

sey denn daß ein Dritter zu Erhaltung des PcnsiouörechtS die Beyträge erweislich 
bezahlt hatte, in welchen Fällen allein der Creditor von der Wittwen-Pension suc- 
cejfive, so wie solche von der Casse bezahlet wird, befriedigt werden soll.

§. 41.
, Wir se$ett und ordnen, daß dieser gemeinnühigen Anstalt alle Privilegia eines 

von Uns allein abhängigen Instituti ad pias causas zu statten kommen sollen, und 
wollen derselben insbesondere Jura Fisci bey Rechtöhandeln, eine unbeschränkte Be- 
freyung vom Gebrauch des Stempelpapierö, imgleichen von Gerichts-Sportuln, 
auch die Postfreyheit für, die Correspondence, welche die General-Direction selbst 
zum Besten der ganzen Anstalt mit Landeöcollegiis und Gerichten, oder mit ihren 
künftig in den Provinzen zu ernennenden Commissariis zu unterhalten nöthig erach
ten wird, hiemit allergnädigst versichern, wogegen die Briefe und Gelder, welche- 
von Particuliers einkommen, oder an selbige gesandt werden, dergleichen Porco- 
sreyheit nicht genießen können.

Und damit hierunter kein Irrthum vorgehen möge, soll die General-Direction , 
deö Instituts alle abgehende Briefe rc. welchen hiernach die Portofreyheit competi- 
ret, außer ihrem besondern Siegel, noch auf dem Umschläge mit der Rubrik :

General - Wittwen - Sachen 
stempeln lassen, auch ein dergleichen Siege! und Stempel künftig jedem ihrer Com- 
missarien zustellen, um ihre Briefe rc. an die General-Direction, welche sich zu 
Portofreyheit qualificiren, als wofür die Commissarien jederzeit haften müssen, da
mit zu bezeichnen, und werden Wir Unsere sämmtlichen Postämter instruiren lassen, 
keine Briefe und Gelder an die General-Direction, außer den LandeScollegiiö und 
Gerichten, oder von den Commissariis des Instituts selbst mit der nur erwehnten 

, Bezeichnung, unfrankiret anzunehmen.
Die Jurisdiction über die bey diesem Institut angestellte Bediente, in Sachen 

die ihr Officium betreffen, soll der General-Direction gleichfalls überlassen seyn.
42.

Sollten Auswärtige,^ die nicht Unsre Unterthanen, noch in Unsern Landen 
wohnhaft snzd, sich bey der Societät interessiren, und Wir mit demjenigen Staat, 
wo dergleichen Interessenten wohnhaft sind, in Krieg gerathen, so daß zwischen 
beyderseits Landen alle Communication unterbrochen würde, so sollen demohngeach- 
tet die verfallene Pensiones getreulich verwahrt, und sobald sich dazu Gelegenheit 
findet, oder der Krieg geendiget ist, dergleichen auswärtigen Wittwen, so dazu ein 
Recht haben, ohnverkürzt nachgezahlet werden, wie ee denn auch den auswärtigen 
Interessenten, wenn sie solchergestalt ohne ihre Schuld mit den Beyträgen zurück 
bleiben müssen, solche bey wieder eröfneter Communication nachzuzahlen frey bleibt, 
und soll, wenn sich inzwischen Todesfälle ereignen, dergleichen unverschuldetes Zu

rück.



rückbkeiben der Beyträge, wenn solche nur hiernächst noch bis an den Tod deö Socii 
, abgeführet werden, den Interessenten weder in Ansehung des Antrittögelde« noch 

der Wittwen - Pensionen zum Nachtheil gereichen. Ueberhaupt aber soll in Anse
hung der Auswärtigen, wenn sie ihre Antriktsgelder zurück, oder ihre Wittwen* 
Pensiones bezahlt erhalten, niemals einiges Abschoß-Recht ausgeübt werden, auch 
wenn Wir die Ausfuhr dieser und jener Münzsorte aus Unfern Staaten zu verbie- 

_• ten nöthig erachten sollten, solches Verbot aiif gegenwärtige Anstalt keine Anwem 
düng finden.

§. 43-
Damit der Inhalt dieses Unser« Patence und Reglement« zu jedermann« Wis- 

fenschaft gelange, befehlen Wir Unsern Krieges - und Domainen-Kammern, sol
ches auf die allgemeinste Art publiciren, auch den Zeitungen und Jntelligenzien 
der Provinz inseriren zu lassen.

Wir befehlen auch allen Unsern hohen und niedern Landes - Collegiis, Magi- 
sträten und Grichtsobrigkeiten rc. und Unsern sämmtlichen Vasallen und Untertha
nen , sich nach dieser Unserer allergnädigsten Vorschrift, in soweit solche einen jeden 
insbesondere angehet, allerunterthänigst und ganz eigentlich zu achten, insbesonde
re aber soll die General-Direction gegenwärtiger Anstalt die hierin enthaltene Punk
te sämmtlich aufö genaueste beobachten, die gegen das Publikum eingegangene Ver
bindlichkeiten unverbrüchlich halten, und sich die Ausbreitung des Institues besten« 
angelegen seyn lassen.

Wie Wir nun «erhoffen, es werden Unsere getreue Unterthanen die Landes
väterliche Huld, womit Wir ihnen diese neue Gelegenheit an die Hand geben, da« 
Beste ihrer Familien zu befördern, und die Sorge für deren Unterhalt zu erleich
tern, mit allerunterthanigstem Dank erkennen, und au« dieser nützlichen Anstalt 
den Vortheil ziehen, wozu solche einzig und allein bestimmet ist; so soll jedoch nie
mand zum Beytritt auf keinerley Weise genöthiget werden, sondern es einen jeden 
nach Verschiedenheit seines Standes, Vermögens und seiner Gesinnungen gänzlich 
frey stehen, ob? und in welcher Art er sich dabey interessiern will.

Urkundlich haben Wir dieses Patent und Reglement Allerhöchsteigenhändig 
unterschrieben, und mit Unserm Jnsiegel bedrucken lassen. So geschehen und ge
geben zu Berlin, den agsten December 1775.

Friederich.

(L.S.)
B. v. r. SchulenbMA.
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(X)

No.
Die General Direction der Kinigl. Preußischen allaeme-n-n 
pfl-gung-,Anstalt bescheinige, hiedurch, da/für t

nun den i sten r 

êls Mittglied der Wittwen - Societät recipiret worden, und daß derselbe der 

auf seinen Todesfall eine jährliche Pension von

hat versichern lassen. Die General-Direction quittiret zugleich hiedurch über 
Len baaren und richtigen Empfang des Antrittögeldeö ad

in Golde
wovon das Eigenthum

zustehet. Und wie der 

und die

selbst, sich verbindlich machen, den halbjährigen Betrag von Rthlr.
Gr. in Terminie den isten April und isten October jeden Jahres prompt 

zu erlegen, so soll auch, wenn der

' oder die

eS sey zu welcher Zeit es wolle, verstirbet, das obgedachte Antrittsgeld, in so
fern solches nicht nach Inhalt des Königl. Patents und Reglements de dato 
Berlin den 2g. December 1775 §• 20. lit. b. d. e. der Casse verfallen ist, auf 
den nach Eingang des Todtenscheinö nächstfolgenden isten April oder isten 
October, ohne Abzug, jedoch auch ohne Zinsen dem hierin benannten Eigen-

thü



) 21 (

ehünitr ober sonst rechtmäßigen Inhaber diese« Schein«, in vollwichtigen Fei«- 
drichöd'oren oder andern vollwichtigen Pistolen, deren 55 auf eine Mark gehen, 
und die zu 21 Karat 9 Grän ausgemünzet sind, zurückgezahlt; nicht minder, 
wenn der

t.m

den ersten «nd vor dem isten
mit Tode abgeht, der 

eine jährliche Pension von 
rsten
abgeht, eine jährliche Pension von

Rthlr. 
und vor den isten

isten und vor

gGr., wenn derselben den 
mit Tode 

gGr., wenn derselbe denRthlr. 
dem isten

Rthlr. 
oder später mit

, mit Tode  
gG., und wenn derselbe 

Tode abgeht, die versicher
te jährliche Pension von Rthlr. gGr. in gleichen Münzsorten, von 
dem nächsten Zahlungstermin nach dem Absterben des *)

abgcht, eine jährliche Pension von 
den isten

in halbjährigen Ratis, so lange sie lebt und unverheyrathet ist, sonst aber nach 
der Bestimmung des obengedachten König!. Patents §. 27. ohn fehlbar gereicht 
werden, wofür die König!. Haupt-Banque und die Churmarksche Landschaft 
solidarisch einstehen.

Berlin, den
*) Zn so fern nicht die Hebmbgm des ersten Zahres auf Berichtigung des nach Maaßqabe dee 

I uhhcandi vom rs. May 1796 No. 3, der Casse anheim fallenden AtttrittSgeldes anae, 
rechnet werden müssen, *

(L.S.)
General Direction der Königl. Preußischen allgemeinen 

Wittwen - Berpflegnngs - Anstalt.
Haupt-Buch foi.

Rendant.
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No,

D-ß ter

22 (

CB)

* ben halbjährig pranumerando zu leistenden Beytrag auf den don der 

Königlichen allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt unter obiger 

Nummer ausgefertigten Receptionoschein, für die Monate

mit Rthlr. gGr. gPf. in Friedrichsd'or

richtig bezahlet hat, wird hiemit quittirend bescheiniget. 

Berlin, den een 13 ,

Haupt - Kasse der Königs. Preuß. allgemeinen Wittwer 
Verpflegungs-Anstalt.

t

Tadel.

àà.-^



Antritts - Gelder und jährlichen Beyträge
f ü r

Männer von so bis 60 Jahren, 
welche

ihren Frauen von verschiedenem Atter

Eine Wittwen - Pension von 25 Reichs - Thalern 

versichern wollen.

3um Gebrauch derjenigen Interessenten, welche vom isten September 1796 an gerechnet, 
der allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt ber-treten.



Hur BequemÜchkeit M Publici wir- in Ansehung des Gebrauche gegenwär

tiger Tabellen hier wiederholet, daß ein jeder, der einer Frauensperson eine 

Pension von 45 Rthlr. versichern will, an AnkrittSgeld und jährlichen Beytrag 

genau dasjenige zahlet, was er in der Tabelle für sein Alter, neben dem Alter 

der Frauensperson, verzeichnet findet, und auf gleiche Art zu einer Pension 

von iq| Rthlr., überall die Hälfte von diesen Sahen zu erlegen ist.

Wer hingegen höhere Pensiones verlangt, zahlt diese resp. Summen fa 

oft, als ost die Zahl 25 in der verlangten Pensions-Summe enthalten isi.

Es zahlet also z. E.

Ein Mann von 30 Jahren für eine Frau von 2 5 Jahren

Zu einer Pension von 50 Rthlr. an Anrrittügeld zweimal 40 oder 50 Rthlr.

an jahrl. Beytr. cmal 1 Rthlr. 12 gGr. oder 3 —

Zu einer Pension von 75 Rthlr. an Antrittsgeld dreimal 40 oder 120 —

an jahrl. Beytr. zmal 1 Rthlr. 12 gGr. oder 4 — 12 gGr.

Zu einer Pension Von 100 Rthlr. an Antrittsgeld viermal 40 oder 160 —

an jahrl. Beytr. 4mal 1 Rthlr. 12 gGr. oder 6 —

Und ein Mann von 54 Jahren zahlet für eine Frau von 40 
Jahren

Zu einer Pension von 50 Rthlr. anAntrittögeld zweimal 44 oder 88 —

anjahrl. Beytr. 2mal 6 Rthlr. 8 gGr. oder xt — 16 gGr.

Zu einer Pension von 75 Rthlr. an Antrittögeld dreimal 44 oder 132 —
an jahrl. Beytr. gmal 6 Rthlr. 8 gGr. oder jg —

Zu einer Pension von 100 Rthlr. an Antrittsgeld viermal 44 oder 376 —

an jahrl. Beytr. '»mal 6 Rthlr. 8 Gr. oder 25—8 gGr.

’ und so ferner.

Alter



‘ Alter des Mannes 20 Jahr. Alter des Mannes 21 Jahr. Alter des Manrz-s 22 Jahr.
Mer 

der 
Frau.

Antritts, 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag 

Rthlr. gGr.

Alter 
der 

Frau.

Antritts.
Geld.

Jährlicher 
Beytrag 

Rthlr. gGr.

Sliter 
der 

Fran.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag» 
Rrhlr.gGr.

r?Iahr 
x6 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
32 - 
33 - 
34 - 
35 - 
36 - 
37 - 
38 - 
39 - 
40 - 
41 -

43 - 
44 - 
45 - 
46 - 
47 - 
48 - 
49 - 
50 - 
51 - 
52 - 
53 - 
54 - 
55 - 
56 - 
57 - 
58 - 
59 - ♦

Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird.
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert.w

ird.

D
urchgehends 

1 
R

thlr. 
12 

gG
r.

1____________________________________
______________________________________________

_

15 Jahr
i6 -
17 -
18 -
19 -
20 - -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 *
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 <•
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 _
Si -
52 -
53 -
54 -
55
56 #
57 -
58 -
59 -

Vierzig R
eichsthaler. 

q
Fünfzig R

eichsthaler, 
w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w
ird. 

Fünfzig R
eichsthaler von jeder Pensions-Sum

m
e, 

w
elche über 500 R

thlr. versichert w
ird.

—
 

D
urchgehends 

1 
R

thlr. 
12 

gG
r.

H

r 5 Jahr
16 -
17 -
18 -
19 -
20 K
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
2Ó 9
27 -
28 -
29 -
3O -
3I -
32 - '
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
8 :

Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird.
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

—
 

' 
D

urchgehend- 
1 

R
thlr. 

rr 
sTrv



Alter des Mannes 23 Jahr.
Alter 
der 

Frau.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag 

Rthlr.gGr.
iS Jahr i 18*
16 - c» i 16
17 - e 

e I 14
18 -
19 - Z «r e /

20 s
21 -
22 -

. 23 - <R ^2
5'

24 -
25 - <ä
26 - <5 î

27 - '
28 -
29 - er

3 g
*•

30 -
31 - ^1
32 -
33 - O rt t 'O'

34 -
35 * E

36 - E 2. >8
O"

3Z - 335
38 - 5 <_n ê

39 -
40 -

r* <n

3^ °
41 - r-*
42 - î e
43 - E 

E- «y
♦

44 ?
45 <-* » u

1 46 -
47 -

E-
O er
O 3 cs

48 - S<-
S

49 - ♦
50 - FS
Si - er
52 »
53 -
54 -

« **-2, E
9- s
2 3

55 - n ey
56 - 3

57 - or -
58 -
59 -

AlterdesMannes 24Jahr.
Alter 
der 

Frau.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beyrrag 

Rthk-.qGr.
iS Jahr i 21
16 » i 18
17 - E I 16
18 - I 14
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -

ê-â 
«-s <Ä

26 F er -3s
27 - 2 „
28 - . . . î-x öX
29 -
30 --

er
3 e

E

31 - ê
32 -
33 -

-5, jy £3
cs

34 - <a r»
35 - E

36 - (V)2 Or

37 - E 2. <%
38 - 5 ui »9' l>4
39 -
40 -
41 -

3 'âsX

z* rv*T*> ♦—1
43 - r» E ♦1
44 ÿ E-- o-

<*45 - ))
46 - 01 E-
47 - O er

O £ <Ä -.

48 -
49 -

S £
So - TĘZl
51 - * 0

er erS3 -
53 - rr
54 - c8* Z.
55 - 3 or

56 - 3
57 -
58 - er

59 -

Alter des Mannes 2 5 Jahr.
Alter 
der 

Frau-

Anrritts» 
Geld.

Jährlicher 
Bcytraa. 
Rthlr.gGr.

i5Jahr a ...
16 29 i 21
17 - Ê i I8
18 - ET» i l6
19 > i 14
20 V

21 > r
TO

23 ÿ
<Ä (V)

-'S"' r»

24 oe—?
26 - er °cr
27 - 53
28 / s—♦ .
29 <v

30 X E

31 -r 43 E 
0 rr

r ch

3-
33 isti «

34 - « (9 -2 er
35
3d
37

<2"
6) ~
§ g ÿ

ends

38 - 5 o« «S*
39 X 6? Ä40
41 X

ZZ.L 

r* r»
42 «S'Z 2 er
43 fi

0 E —

44
45 z O i_ «
46
47

O1 g, 
O ÇA

M

48
49 *

(X>
(S

So
Si
52

r «9^
-r Q5

53 - -E» s

54 - # Z.
55 < 2. ey

56 # 3 *
57 r*$

58 # ey

59 ?



u

Akter des Mannes 2 6 Jahr.

) -27 (

Alter des MqnneS 27" Jahr.

1
1 1■

Alter des Mannes 25 Jahr.
Alter 
der 

Frau.

Antritts, 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag 

Rthlr. gGr.

Alrer 
der 

Fran.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag 

Rthlr.gGr.

Alter 
der 

Frau.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag.^ 
Rthlr.gGr.

i? Jahr
16 --
17 -

1 18 -
19 -
20 -r

k 21 -
22 -
23 -
24 -
26 :

27 -
28 -
29 -

4 30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
0 -
37 -1
38 -
39 -
40. -
41 -

i « -

44 -
45 -
46 -

f 47 -
48 -
49 - 

-
Si -
52 -
53 -

.54 -
55 -

> V -
57 -
58 -
59 -

1
1
l ______

Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 J^alire und darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthalet von jeder Pensions-Surnm
e, 

w
elche über 500 R

thlr. versichert w
ird.

i 
i
I
i 
i

r

«

C 
«

<1
(

2

23
20
I8
l6
14

9

>

;
y 
X.

3.

)
»
3

-5 Jahr
16 --
17 -
18 -
19 -
20 --
21 -

23 -
24 -
25 -
26 --
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -

43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -

Vierzig R
eichsthaler. 

. 1 
I

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Bentntt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichSthal.'r von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 300 R
thlr. versichert w

ird.
II 

2
II 

tJ
 

M
 K 

M
 M 

M
 K>

o 
V T

 
« h

 s 
T a At

i 5 
A

 1 
fi t

a 1
 n 

ä

4 
i

22
20
18 
16
14

9

E
»

1
y
X

s

1

»

»
Z

i5 Jahr
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 #
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
3D -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 s
39 -
40 --
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51- -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 --

. 
Vierzig R

eichSthaltr. 
M I

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

6
3 W

22
20

' I8
r6
14

9 *11

•

»
> v
s

e



) 28 (
5(1 ter oeS Mannes 29 Jahr. Alter des Mauneö zo Jahr.^Allcr des ManrreS 3 »Jahr.
Alter 
der 

Frau.,

Antritts, 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag 

Rthlr. gGr.

Alter 
der 

_ Fran.

Antritts- 
Ged.

Jährlicher 
Beytrag 

Rthlr. gGr.

A.ter 
der 

Frau.

Antritts 
Geld.

Iahrücher 
Beytrag. 
Rtblr'qGr.

15 Jahr
16 -
17 *
18 - ■
19 -
20 *
21 *
22 *
33 *
24 -
2$ -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 *
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -,
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -

Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

2
2

2 
i
i 
i
i 
i

$

« 
<

c c

« 
(

9
V

V

r

r 
K

2

» 
D
i

9
6
3

22
20
18
16
14

15'
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

w

«■ Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

J et a ei a 
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m 
m m m
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»

3 
y
h.

ö

1

i

a
2
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►
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 U 15 Jahr
16 -
17 -
18 -
19 -
20 s
21 -

23 -
24 -
25 - 
2Ó -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 s
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 ♦
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -

Ï59 -

Vierzig R
eichsthaltr.

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthaler von lever Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 300 R
thlr. versichert w

ird.
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Alter des Mannes z2 Jahr.
Alter 
der 

Fran.

Antritts.' 
Geld.

Jährlicher 
Beytritt.

Rthlr.jGr.
i5 Jahr 2 18
16 - 0*c^ 2 15
17 - w* 2 12
i« - 2 9
19 - <5‘Cf) 2 6
20 - 2 3
Gl - C. —»

2Z -
êc» I 22

I 20
°-4 - r> I iS
25 - ' m. I l6

VX 
xx 

xx 
xx 

xx \\ \\ 
XX 

\0 N«I G
XO H 

O
ł 

e«
 

c! 
ci d 

CI 
<-> er. er- er

Vi 
thaler, 

w
enn der 

von jeder Pensio

I 14

34 - ? $5. n35 #
36 -
37 -

2 C» 
(5)2
2 $5*

0.
<Ä

38 - 3 Ch rxQ'

39 - " t?4 rr
40 - g ». er
41 * ra v> ,

42 -
43 -

î ~

44 - Ct- er
<3- , $2

45 - n» er 
«t 0 er

46 - ca 3,

47 - 2
48 * » M
49 - r». 7* u
50 - r r»9" <#>
5* - e- 2. 0
52 -
53 -
54 -
55 *
56 --
57 -
ss -
59 >

>en w
ird.

ersichert w
ird.
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Alter des Mannes 53 Jahr.
Alter 
der

Frau.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beytritt. 

Rthlr. gGr.
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1 
Vierzig R

eichsthaler.
i 

Fünfzig R
eichsthaler, w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w
ird.

Fünfzig R
eichsthaler von jeder Pensions-Sum

m
e, 

w
elche über 500 R

thlr. versichert w
ird.

2 
2 
2 
2 
2
2 
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4 
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»
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A

22
19
16
13
10
7
4 
i

22
20
i8
16
14

Atter des Mannes 54 Jahr.
Alter 
der. 

Frau.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag. 

Rthlr. gGr.'e' 
W » ft » »
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. 
Vierzig R

ei6)sthaler. '
Fünfzig R

eichsthaler, w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

3
2
2-
2
2
2
2

2
2 
i
1 
r
i

r 
t
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e 
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e
c

t
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MterdesMannes Z? Jahr
) 30 (

Alter des Mannes 56 JahrAlterdesMannes z5Jahr
Alter 
der 

Frau.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag 

Rthlr. qGr.

Alter 
der 

Frau.

Antritts, 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag. 
Rthlr. qGr.

Alter 
der 

Frau.

Antritte. 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag. 
Rthlr.gGr.

25 Jahr 
16 - 
17 - 
18 - 
19 > 
20 - 
21 S 
2d - 
2? - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
3D - 
31 - 
32 - 
33 - 
34 - 
35 - 
36 - 
37 - 
38 - 
39 - 
40 - 
41 -

43 - 
44 - 
45 - 
46 - 
47 - 
48 - 
49 - 
50 - 
51 -
52 - ' 
53 - 
54 - 
55 - 
56 - 
57 - 
58 - 
59 -

Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w
ird. 

Fünfzig R
eichsthaler von jeder Pensions-Sum

m
e, 

w
elche über 500 R

thlr. versichert w
ird.

M
 * M

 ~ 1
3 >0

 U 
U

 W 
W

 k) 
tJ
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 vJ

 uO
 

M
A

R
 er 1 

m
/ti

w
 1 

' 
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_
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_

M
 tv

 v w ‘ 
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 i 
‘ 

■ ■ 
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H

 H 
M

 U I 
M

 M 
M

 K) I
. 

' 4. 
O

SQ
O

 W 1 
U

J 
W

 'M
 00

 <-t 1 
V>

 C- i; Jahr
16 -
17 -
18 -
19 -
20 »
21 ♦
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 4
45 4
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 - 1

1 
Vierzig R

eichsthaler.
Fünfzig R

eichsthaler, w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, w
elche über 500 R

thlr. 
versichert w

ird.

"■■ 
■ 

-V
H

V
M

/yvpuvv 
» 

wV* y 
W ** 

• 's
ec 

ec et 
ei et ei ei 

e< d
 

"

10
7
4 
I

23
20
17
14 
ix

8
5
2

23
21
19 
17

}

>

y 
R.

»
s

!5Jahr
16 - j
17 -
IS -
19 -
20 ÿ
21 -

23 -
24 -
25 -
20 ÿ

-7 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -

4^ł
47 -
48 #
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -

Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.
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Aster des Mannes 58 Jahr. Alter des Mannes 59 Jahr. Alter des Mannes 40 Jahr.

A!rer 
der

Frau.
Jahr 

i6 - 
17 - 
18 - 
19 - 
no - 
<21 - 
22 # 
2Z - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
32 - 
33 - 
34 # 
35 - 
36 - 
37 - 
38 - 
39 - 
40 - 
41 - 
42 - 
43 - 
44 - 
45 - 
46 - 
47 - 
48 - 
49 - 
50 - 
51 - 
52 
53 - 
54 - 
55 - 
56 - 
57 - 
58 - 
59 -

1 
Vierzig R

eichschaler.
‘sS 

1 
Fünfzig R

eichsthaler, 
w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w
ird.

1 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

ci d d 
ci ci d d d 

—
<éL—

_____
L 

__________ 
«
___________

,__________________
,____________

' 
' 

... 
_ „

kicher 
tritt;
gGr.

18
15 
12
10

8
6

. 3

21
18 
io
13
10
7
5
3

21

?

>

3 
T 
ft

=2
r'

0
a '
Z

Alter 
der

Frau. 
15 Jahr 
16 -- 
17 - 
18 - 
19 - 
20 -- 
QI - 
22 - 
23 - 
24 - 
A5 - 
26 F 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
32 - 
33 
34 5 
35 - 
36 - 
37 - 
38 - 
39 - 
40 - 
41 -- 
42 - 
43 - 
44 - 
45 - 
46 - 
47 - 
48 - 
49 - 
50 - 
51 - 
52 - 
53 - 
54 - 
55 - 
56 - 
57 - 
58 - 
59 -

g 
. 

1 
Vierzig R

eichsthaler.
"5^ 

\' 
Fünfzig R

eichsthaler, 
w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verw
oben w

ird.
1 

Fünfzig R
eichsthaler von jeder Pensions-Sum

m
e, 

w
elche über 500 R

thlr. versichert w
ird.

r-> 
X

•^3'tri 'S' 
d d d d 

ci d d d
trP

 K 
__________ 

__________________

licher 
tritt. 
^Gr.

21
18
16
14
12
9 
6 
V

22
19 
l6
13
11
9 
6
3

9

V 
>

3 r 
ft

s

t

D

»
Z

Alter
• der 
Frau.

i5 Jahr
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 --
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
>2 -
3} -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 --
46 -
47 -
48 -
49 -
So --
51 -
52 -
53 -
54 -
55 --
56 -
57 -
58 -
59 -

g^ 
•• 

Vierzig R
eichsthaler.

"55 
Fünfzig R

eichsthaler, 
w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w
ird.

Fünfzig R
eichsthaler von jeder Pensions-Sum

m
e, 

w
elche über 500 R

thlr. versichert w
ird.
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licher 
trag.
• gGr.
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20
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9 
6
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6
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MMM

Alter des Mannes 4-1 Jahr.

. )

Alterde
32

5 Mannet

c

Z 42 Jahr. Alter des Mannes 4) Jahr.
Alter 
der *■

Frau.

Antritts 
Geld.

Jährlicher. 
Beytrag 

Rthlr.-Gr.

Alker 
der 

Frau.

Antritts, 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag.

Rthlr. qGr.

Alter 
der 

Frau.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag. 
Rthlr.qGr.

i5Jahr
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 s
27 --
28
29 -
30 - .
31 -
32 -
33 -
34 -
35 *
36 -
37 -
38 -
39 -
40
41 -

43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 s
57 -
58 -
59 -

Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w
ird. 

Fünfzig R
eichsthaler von jeder Pensions-Sum

m
e, 

w
elche über 300 R

thlr. versichert w
ird.

4 
4
4
4 
4
4 
4
3
3
3
3 
3
3 
3
3

2

2 
2

r
4 
ü

i <
»

t

VJ

a 
c

y

j

3 r 
Jt

»

2

2

-j

v 
Ä

l6 
14 
12
9 
6
3

21
I8 
1$ 
12
9 
6
3

22
19 
16
13 
io
7

i5 Jahr
16 -
17 -
18 -
19 -
20 - 
2X ♦
22 S
23 -
24 -
25 -
26 t

27 -
28 -
29 --
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38
39 - '
40 -
41 -

43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 F

Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w
ird. 

Fünfzig R
eichsthaler von jeder Pensions-Sum

m
e, w

elche über 500 R
thlr. 

versichert w
ird.
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U
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 ̂4«
- 4

*- 
'-/

1

9
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3 
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3

y

à
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2
21
18
16
14
10
6
3

21
17
14 
ii

8
5 
i

21
I8
15
12
8

15 Jahr
16 -
17 -
i8 -
19 -
20 x
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
2Ó -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
4° -
41 -

43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -

Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 Jahre nnd darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

5
5
5
5
5
5
4
4

• 4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
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u
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12
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6
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6
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18 
iS 
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8
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Alter



Alter des Mannes 44 Jahr. Akter des Mannes 45 Jahr. Alter des Mannes *6 Jahr.

Alter 
der

Frau^ 
isIahr 
16 - 
1*7 s 
iS - 
19 - 
co - 
£1 - 
22 » 
53 * 

5$' - 
c6 - 
27 >- 
58 - 
59 ** 
30 - 
31 - 
32 - 
33 - 
34 - 
35 - 
36 - 
37 - 
38 - 
39 - 
40 - 
41 -

43 - 
44 - 
45 - 
46 V 
47 4 
48 - 
49 - 
50 - 
51 - 
52 - 
53 ' 
54 - 
55 - 
56 - 
57 - 
58 - 
59 -

Vierzig R
eichsthaler.

cx
 

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird.
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

Jähr 
B<n> 

Rthh-
6

' 5
5 
5
5 
5
5 
5
4 
4

> 4 
4
4
4 
3
3 
3
3 
3
3

2 
2

d

«

'j
< 
<

•

<x 
(

licher 
tritt.
.qGr.

i
22
*9

1 16 
B 
10
6

22
18
15 
II
7
3

23
20
15 
ii
7 
3

23
19
15 
11

)
1
»
1
z 
ft-
3
s

> 
s

Alter 
der 

Frau.
16 Jahr
17 -
18 - 
19 - 
20 --
LI --
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
3I -
32 -
33
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
4l -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 - 
60 4 ,

2^. 
1 

Vierzig R
eichsthaler.

1 
Fünfzig R

eichsthaler, 
w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w
ird.

1 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

Jahr 
Bey 

Rthlr
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

1
«

Ć 
«
t

$
. -8

e
« 
c

€

licher 
tritt. 
^gGr.

9 
6
2

23
20
16
12
8
4

20
16
12
8
4

19 
!4
9 
5

20
16
12

')
V 
»

r
z 
ft.
3

s
7»

O

Ä1

Alter 
der

Frau. 
!7Jahr 
18 - 
19 » 
20 - 
21 -
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 s 
27 - 
28 - 
29 - ' 
30 - 
31 
32 - 
33 - 
34 - 
35 - 
36 - 
37 - 
38 - 
39 - 
40 - ' 
41 -

43 - 
44 - 
45 - 
46 <• 
47 - 
48 - 
49 - 
50 * 
51 - 
52 -, 
53 - 
54 - 
55 - 
$6 - 
57 - 
$8 - 
59 - 
60 » 
61 -

g
 4

 
Vierzig R

eichsthaler.
Fünfzig R

eichsthaler, 
w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w
ird.

A
 

Fünfzig R
eichsthaler vorr jeder Pensions - Sum

m
e, 

w
elche über 500 R

thlr. versichert w
ird.

Jähr 
Bey 

Rthlr

1
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2

Ü
; k

<x
<

<

K

Ł
<

C
«
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licher 
trag.
-gGrz
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8
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16
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8
4

19
14
9
4 •
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9
4
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)
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¥
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r 1z
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»

s
n

»
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) 34 (
Alter des Mannes 4-7 Jahr. Alter des Mannes 48 Jahr. Alter des Mannes 4.9 Jahr. -
Alter 

der
Frau.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag

Rthlr.gGr.

Alter 
der 

Frau.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beotrag

Rthlr. g Gr.

Alter 
der 

Frau.

Antritts- 
Geld.

Jährlicher 
Beytrag. 
NàgGr.

L 8 Jahr 
iy - 
20 * 
21 -
22 - 
23 # 
24 * 
25 - 
26 * 
27 - 
28 
29 - 
3° - 
31 - 
32 - 
33 - 
34 - 
35 - 
36 - 
37 - 
38 - 
39 - 
40 - 
41 - 
42 ? 
43 - 
44 - 
45 - 
46 - 
47 - 
48 - 
49 - 
5<y-* 
51 - 
52 - 
53 - 
54 - 
55 - 
56 - 
57 - 
58 - 
59 - 
60 - 
61 r 
62 #

' Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Bentritt 5 Jahre und darüber verschoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

7
7
7
7

' 6
6
6 
6
6 
6
5 
5
5
5
5
4 
4
4 
4
4
3
3
3
3

r
L 
«

c G
u 
fc

« 
c

?

>

: 
r

?

»
2

II
7
3

20
16
12
8
4

19 
H 
10

5

19
14
9
5

19
14
9
4

19 Jahr
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 *
2Ó -
27 -
28 -
29 #
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
4° -
41 -

43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 ÿ
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 ♦
61 -
62 #
63 -

Vierzig R
eichsthaler.

Fünfzig R
eichsthaler, 

w
enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verhoben w

ird. 
Fünfzig R

eichsthaler von jeder Pensions-Sum
m

e, 
w

elche über 500 R
thlr. versichert w

ird.

7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5

.5
5
4
4
4
4
4
3
3
3

r
r
ts

c 
c

f_

0

Q

9

»

t 
r 
k

2

0

>

22
18
15 
ii
7
3

23
19 
15
10
6

20
15
10

5
23 
18
13
8 
3

18
13

20 Jahr
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 »
41 -

43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 *
49 -
50 -
51 -
52 - -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 »
62 --
63 -
64 -

Fünfzig R
eichsthaler, .w

enn der Beytritt 5 Jahre und darüber verschoben w
ird.

Fünfzig R
eichsthaler von jeder Pensions-Sum

m
e, 

w
elche über 500 R

thlr. versichert w
ird.

8

A

8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3

1 
r

'j

<

c
«
C

9 •
5 
I

18
14
TO 
6

18
12
6
i

20
'4
9
4

16 
ii

Ó
I

20

9

4 
>

r
r
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»

Ä
ł
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Alter des Mannes 50 Jahr.
) 35 (

Alter des Mannes 51 Zahr. Akeerde-Mannes 52^

1

îahr.

Alter 
der

Frau.
26 Jahr
27 -

, 28 -
29 -
30 -

Antritts, 
Geld.

CĆJ 
5 
Zor 
,, n

Jähr 
Bey 

Rthlr-
8

7-
7
7

kicher 
trag 
.gGr.

2 
22 
18 
14 
IO

Alter 
ber 

Frau.
27 Jahr
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -

43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 - 
52 - ' 
53 - 
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 K
61 ÿ
62 s 
63 - 
64 s
65 -
66 - 
67 - 
68 -
69 -
70 -
l7i -

Ä 
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Publicandum.

General. Direction der König!, allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt hat- 
bemerkt, daß bey dem sonstigen guten und heilsamen Fortgänge dieser Anstalt doch 
hin und wieder ein doppelter Mißbrauch davon gemacht wird, welcher theils durch bie 
verhältnismäßig niedrige Beyträge fast gleichaltriger oder solcher Paare, wo das Alter 
der Fra»! das Alter des Mannes übersteigt, theils dadurch veranlaßt zu seyn scheint, 
daß in dem §. 29. des König!. Patents und Reglements vom 28. December 1775 zu 
mehrerer Genreinnütz gkeit der Anstalt, einem jeden Manne verstuctet worden, altch ei
ner fremden Frauensperson, mit der er nicht verehelichet ist, auf seinen Todesfall eine 
Pension ;u versichern, indem- nemlich speculirende Köpfe entweder

1) für ihre Frauen, Schwestern oder andere Verwandtinnen mittleren Alters, 
junge Mannsperfonen, auf deren Tod die Pension versichert werden soll, aussuchen, 
deren schwächlicher Gesundheits-Zustand ihnen bekannt ist, und ein baldiges Absterben 
vermuthen läßt, die aber sonst von'dem allerniedrigsten Stande und ganz unbekannt 
sind, so daß das Gesundheits-Zeugniß, welches der Medicus des Cpeculanren, auf 
dessen Versichrung und im Vertrauen auf dessen Redlichkeit, einem solchen ihm ganz 
fremden Menschen ertheilet, sich außerdem bjcß auf das äußerliche Ansehen, welches 
durch mancherley Mittel auf eine Zeitlang günstig zu machen ist, gründen kann, oder 
auch, indem dergleichen Spéculante»

2) würkliche Ehepaare von ganz geringen Unständen, wo Mann und Frau sich 
von der Hande Arbeit nähren, und die sonst nie an eine Wittwen-Casse denken wür
den, wo des Mannes Gesundheit ebenfalls schwach, und die Frau kaum jünger, oder 
meistens alter ist als er, auszuspürcn wissen, welche sie zum Beytritt in die Wittwcn- 
Verpflegungs-Anstalt ubemben, das Antrittsgeld und die geringe Beyträge aus ihren 
Mitteln hergeben, und dagegen mit dem Ehepaare einen Contract schließen, wornach 
von der versicherten Pension, welche ohnehin mit den übrigen Umstanden des Paares 
in gar keinem Verhältniß sicht, nach des Mannes Tode der Wittwe nur eine Kleinig
keit, das übrige aoer den Spéculante» zufallt, durch welches alles der Casse nach we
nigen Jahren eine Menge von Pensionen aufgebürdet iverden, ohne daß dadurch ein 
würklicher, dem Zweck der Anstalt angemessener Nutzen erreicht würde.

Wann nun Sr. König!. Majestät Landesväterliche Absicht bey Errichtung der all
gemeinen Wittwen-Verpstegungs-Anstalt eigentlich dahin gegangen, den Wittwen Kö- 
niql. Bedienten und anderer Personen zu Hülfe zu kommen, welche zwar bey Lebzeiten 
durch die Einkünfte ihrer Bedienungen, oder durch ihren Fleiß in allerley Nahrungszweiqen 
und Geiverben, sich und ihre Familien gut zu nähren vermögen, bey ihrem etwa früh- » 
Zeitigen Tode aber nicht fo viel nachlassen, daß die Wittwen nach ihren Umstanden 
erhalten und die Kinder gut erzogen werden können, wobey bloß in Rücksicht solcher 
Falle, wo der Mann zu alt und zu kränklich ist, um selbst recipirt werden zu können, 
oder wo ein Bruder seine Schwester, oder ein andrer Verwandter seine Verwandtm, 
die keine Heyrath gefunden, oder endlich ein wohlthätiger Mann die Tochter oder die 
Frau feines Freundes versorgen will, die Ausdehnung des §.29. des Reglements nach
gegeben worden, in Voraussetzung, daß in allen solchen Fällen der Wohlthäter gern einen 
nicht ganz unbeträchtlichen Theil seines jährlichen Einkommens aufopfern würde, um seine 
gute Absicht zu erreichen ; wogegen die Meynung keineöweqes dahin gegangen, dem Publiko in 
gegenwärtiger Anstalt eine Art des Lotterie-Spiels anznrragen, wo müßige Speculanten

es
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rs versuchen möchten, Mît einem nichtsbcLcutenden Einsatz große (gewinne zu, erhalten, 
und zu diesem Behuf Leute, deren äußeres Ansehen oder nähere Kenntniß einen baldigen 
Lod hoffen laßt, gleichsam auf der Straße aufzusuchen, und sie durch eine geringe Beloh
nung zu ihrer Absicht zu gebrauchen: So sollen, um Dergleichen Mißbrauche einer so wohl
thätigen Anstalt zu hemmen, ohne jedoch die Begünstigung des $. 29. des Reglements, 
welche in manchen Fällen nützlich seyn kann, gänzlich zu widerrufen, vder überhaupt einen 
Unterschied zu machen, der den Verdacht irgend einer Persönlichkeit veranlassen könnte, 
sondern nur um die vorgedachte Speculanken m den Fall zu setzen, tcQ, weny ihre Hoff
nung fehl schlägt, sie einen merklichen Verlust leiden, und sie dadurch von dergleichen un- 
nutzen Specularionen zurück zu halten, von nun an zwar nach wie vor alle vcrheyrathete 
oder unverheyrathete Männer, in sofern sie sonst die vorgeschriebene Bedingungen erfüllen, 
und die General-Direction :c. nicht, wie ihr §. 6. des Reglements nachgelassen ist, einen 
oder den andern aus bewegenden Gründen ganz ausschließen zu müssen glaubt, recipiret, 
und den Frauenspersonen, für welche eS verlangt wird, Pensiones versichert, jedoch in 
allen den Fallen, wo die Mannsperson entweder jünger, oder noch nicht völlig fünfJahre 
älter ist, als die Frauensperfon, eben die jährlichen Beyträge, als wenn der Mann würk- 
lich gerade fünf Jahre alter alö die Frau wäre, bezahlt werden, wornach alw die bishe
rigen Beyrrags- Tabellen, welche im übrigen ganz ungeändert bleiben, bloß in Ansehung 
der erwähnten gleichaltrigen oder beynahe gleichaltrigen Paare, berichtiget worden.

Wie nun diese nothwendige Bestimmung natürlicher Weise auf sämmtliche bereits 
recipirte Mitglieder nidn den mindesten Einfluß hat, sondern in Absicht ihrer, wenn 
sie sich auch in den vorerwähnten Fallen befinden, die einmal eingegangene Verbind
lichkeit fest, und der Beytrag, worauf sie recipiret sind, ungeändert bleibt: So kann 
auch derjenige TheU des Publici, der sich in der Folge anS der eigentlichen Absicht 
bey dieser Anstalt intererret, wenig hiedurch leiden, da die Erfahrung bey der hiesi
gen und vielen andern Wittwen-Lassen lehret, daß in den allermeisten würklichen Ehen, 
fur welche diese Anstalt immer ganz vorzüglich und hauptsächlich bestimmt bleibt, 
die Männer zwischen 5 und 12 Jahren älter sind, als die Frauen, nicht zu gedenken, 
baß bey solchen Ehen, wo die Frau so alt oder alter ist als der Many, meistens Um
stande mit unterlaufen, welche die Beyhülfe einer Wittwen-Casse fur die Fran ent
behrlich machen.

Sonst bleiben die Bestimmungen des König!. Patents und Reglements vom 28sten 
December 1775 sämmtlich umgeändert, außer daß noch

1) auf verschiedene Anfragen erkläret und generaliter concludiret worden, den
4, des Reglements litt* wornach die würkliche Militair-Bedienten bey entstehendem 
Kriege auS bet* Societät treten müssen, bey dem Unterstab bloß auf die Regiments
und Compagnie-Feldscheers, weil diese im Kriege mchrern Gefahren exponirt sind, mit 
«njuwenden, die übrigen Personen vom Unterstabe aber den Civilbedienten gleich zu 
«chten, hiernachst

2) ad §. 25. die Retardat-Zinsen, zu Vermeidung der kleinen Bruche, nicht von 
bem Kopulations-Tage, sondern von dem ersten Receptions-Termin nach dem Kopu
lations-Tage an, bezahlen zu lassen.

Berlin, den i. Iuly 1782.

General - Direction der König!.' Preuß. allgemeinen Wittwen- 
. • Derpflegunqs - Anstalt.

Frh. v. fr. Echulenburg. v. Voß. v. fr. Schulenburg. v. Segner. Ransleben»

Publi
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Publicandum.

General-Direction der Königlichen allgemeinen Wittwen - Verpflegung»- 
Anstalt hat durch das Publikandum vom ifłcn Julii ,792 einen Beweis ge-- 
geben, wie sehr dieselbe auf den Zustand mit Fortganz der Anstalt aufmersam ' 
und bereit ist, durch jede Verbesserung, welche die lehrreiche Erfahrung an die 
Hand giebt, die Dauer der Anstalt immer mehr zu sichern und allen etwanigen , 
Mißbrauchen zu begegnen. Die General-Direction kann auch nicht zweifeln, 
daß jede hierauf abzweckende Veränderung dem erleuchteten Publiko sehr will
kommen seyn müsse, da solche nach Recht und Billigkeit-auf die bereits 
recipirten Mitglieder, in Ansehung welcher immer noch alles auf 
dem altenFuße bleibt, keinen andern Einfluß haben kann, als ihnen we
gen der beständigen Dauer der Anstalt noch mehr Beruhigung zu verschaffen, 
die neu zutretenden Mitglieder aber, wenn gleich ihre Bedingungen ein wenig 
schwerer sind, durch die vollständigere Ueberzeugung von der Sorgfalt, womit 
auf die beständige Erhaltung der Anstalt gewacht wird, dafür schadlos gehal
ten werden.

Seit dem Publikando vom isten Julii 1782 hat der bekannte Vorfall bey 
der Calenbergifchen Wittwen - Easse die General - Direction natürlicher Weife noch 
geneigter gemacht, den Zustand der hiesigen Anstalt aufs genaueste zu unterfu- ■" 
chen, die Erfahrung mit der Rechnung zu vergleichen , und das Gutachten ge- 

' schickter Mathematiker darüber einzuholen. Das Resultat ist überall Vortheil- ; 
haft ausgefallen, und eö hat sich in der bisherigen Einrichtung nichte gefunden, 
was der Anstalt in der Folge schädlich werden könnte, als die Unzuverläßig- 
keit der Gesundheitsatteste, indem nemlich bemerkt worden, daß in dem ersten, 
zweyten und dritten Jahre nach der Reception, ohngeachter solches, wenn dis 
Gesundheits-Zeugnisse ganz zuverlaßig waren, kaum geschehen könnte, eine 
nicht geringe Anzahl von Mitgliedern an chronischen Kranrheiten gestorben ist, 
und daß sich diese Falle zwar durchgehends, aber noch öfter bey singirten Ehen 
unter ganz fremden Personen, als bey würklichen Ehen ereignet, überhaupt 
also sich mehr Schwindsüchtige und andere Chronischkranke in die Societät ein
geschlichen haben, als sich nach der Erfahrung im Großen, worauf die Berech
nung gegründet ist, unter einer Gesellschaft von dieser Anzahl sinden sollten.

Um dieftö Uebel zu hemmen, oder doch die Casse vor den nachtheiligen 
Folgen davon größtentheile zu bewahren, erachtet die General-Direction nöthig, 
für die Zukunft folgendes festzusehen:

F 1) Alle
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i) Alle neue Jntressenten, die vom -.Oktober dieses Jahres an recipiree 
werden, müssen drey volle Jahre nach dem Receptions-Tage leben, wenn 

, ihre Wittwe die ihnen versicherte ganze jährliche Pension bis an ihren 
Tod erhalten soll.

a) Stirbt der Mann während des ersten Jahres nach dem ReccptionS- 
Tage, so erhält die Wittwe, wie bereits im §. 14. des Königs. PaccntS 
und Reglements vom ag. December 1775 festgesetzt ist, gar keine Pension.

*b) Stirbt der Mann während des zweyten Jahres nach denr Receptionö- 
Lage, so erhält seine Wittwe ein Viertel der ihr versicherten jährli- 

> chen Pension bis an ihr Ende.
c) Stirbt der Mann wahrend des dritten Jahres nach dem Receptione« 

Tage, so erhält seine Wittwe die Halske der ihr versicherten jährlichen 
Pension dis an ihr Ende.

cl) Stirbt der Mann nach Ablauf des dritten Jahres nach dem Receptions- 
Tage, so erhält seine Wittwe die ihr versicherte jährliche Pension bis an 
ihr Ende ganz und ohne allen Abzug.

L. Fingirte Ehepaare'werden künftig gar nicht mehr ausgenommen, außer 
daß noch

Ein Vater seiner unverheyratheten Tochter.
- - Bruder - - Schwester,
- Oheim - - »Nichte,
- Vormund - - Psiegbefohlnen

auf seinen eigenen Todesfall eine Pension versichern kann, wobey jedoch, 
um dergleichen Personen in Ansehung der Verspätungs-Zinsen vor würk- 
lichen Ehepaaren keinen Vorzug zu geben, festgesetzt wird, daß, wenn 
die Frauensperson bey der Réception

16 Jahr alt ist, -jährige Retardat-Zinsen,
17 - 2jährige
18 » ' 5jährige
19 - ' » 4jährige 1 -
20 « - 5jährige

und wenn sie noch älter ist, immer ohne Unterschied 5jährige Rtardat- 
Zinsen erlegt werden sollen.

Die General-Direction kündigt diese Bestimmungen bey Annäherung des 
atzten Receptions-Termins dem Publiko hierdurch an, in dem völligen Ver
trauen, daß solche niemand vom Beytritt zurückhalten, vielmehr das allgemei
ne Zutrauen um so mehr erhalten und befördern werden, da, wie schon gesagt, 
in Ansehung der bereits recipirten Mitglieder die einmal ein
gegangenen, in ihren Receptionö-Scheinen auögedrückten Be
dingungen, unverändert bleiben und unverbrüchlich gehalten 

wer-
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werden sollen, von den.neuen Mitgliedern aber, die bey ihrem Eintritt ge
sunden Männer, woraus die gcmze Gesellschaft, zusammengesetzt zu sehen, die 
General-Dierection und jedes einzelne Mitglied selbst wünschen muß, eine sehr 
gegründete Hoffnung haben, noch drey Jahre zu leben, > und wenn sie ja durch 
einen Zufall früher aus der Welt gehen, ihre Wittwen doch die in der kurzen 
Zeit bezahlte wenige Beytrage durch das nach Verschiedenheit der Umstände zu 
erhaltende Viertel oder die Hälfte der Pension, allezeit reichlich und oft mehr 
als hundertfach wieder gewinnen.

Berlin, den isien Julii 1785»

General Direction der Königs. Preußischen allgemeinen 
Wittwen - Verpstegungs - Anstalt.

B. v. d. Schulenburg. v. Voß. B. v. d. Schulenburg. v. Segner. Ranöleben.

Information
für diejenigen, welche sich bey der K öniql. Allgemeinen Wittwen-Ver

pflegungs-Anstalt associiren wollen.

^-förderst $at ein Jeder, der an der Anstalt Theil nehmen will, sich in den 
ein für allemal bestimmten Réceptions-Monaten März und September jeden Jah
res zu üielden, und nach §. 7 und n des Reglements vom 28. December 1775

a) seinen eigenen Taufschein,
b) den Tau sich ein seiner" Frau,
c) den Copulacionsschein, 

beyzubringen. Sämmtliche Scheine, ohne Ausnahme, müssen aus den Kirchen
büchern oder andern glaubwürdigen Urkunden genau extrahirt, und mit einem Cer- 
ziûcate der Gerichte des Orts „daß der Prediger des Ortei solche würklich ausge- 
fleHt habe" versehen^ werden. Die Zahlen, welche die Zeit der Geburt oder der 
Vcrheirathttng betreffen, müssen in diesen Attesten zu mehrerer Deutlichkeit mit 
Buchstaben ausgeschrieben seyn, oder wenn dieses nicht wäre, wenigstens so beut» 
lich l,n$ ohne die mindeste Rasur dastehen, daß über ihre Bedeutung gar feilt 
Zweifel entliehen kann, widrigenfalls solche Atteste durchaus nicht werden ange
nommen wercen. sollte es in besondern Fällen ni6)t möglich seyn, einen Tauf
schein zu erhalten, und diese Unmöglichkeit bescheiniget, wenigstens wahrscheinlich 
gemacht werden, so ist das Alter durch gültige Atteste, von der Zeit der Confirma-

8 s • ■ tiPrt 



fioti, durch glaubwürdige Bescheinigung der Eltern oder Taufzeugen, durch gr- 
richtliche Vormundschafts- Bestellungen, worin das Alter des Recipiendi angeführt 
wird, durch Documente, so geraume Zeit bevor der Aufzunehmende sich meldet, 
in Druck ergangen, oder sonst durch andere, in der Regel durch den Erganzungs- 
Eid zu bestärkende Mittel, erweislich zu machen. Dieses Suppletorium muß 
vorzüglich von Eltern, Vormündern, Pathen, Verwandten und solchen Perso
nen , welche de veritate über die Zeit der Geburt ein glaubhaftes Zeugniß abge
ben können, abgeleistet werden. Muß aber in Ermangelung dieser Personen der
jenige, dessen Taufschein beyzubringen ist, das Suppletorium selbst ableisten, so 
ist solches dahin zu normiren:

daß er nicht anders wisse und glaube, auch aller angeweudeten Mühe unge
achtet nicht mehr in Erfahrung habe bringen können, als daß er, in dem 
(von ihm so genau als möglich anzugebenden) Jahre, Monat und Tage ge
boren sey

Ueber dieses Suppletorium ist jedesmal ein gerichtliches Protokoll aufzunehmcn, 
und originaliter einzusenden. Sollte hienach die Zeit der Geburt noch einigem 
Zweifel unterworfen bleiben, so sieht sich die Anstalt genöthigt, das Alter des Re- 
cipiendi nach der für sie günstigen Bestimmung festzusetzen. Um hierüber wenig
stens in den gewöhnlichen Fallen dre Ungewißheit, so viel als möglich, aus dem 
Wege zu räumen, haben die Prediger in ihren Attesten außer dem Tage der Tau
fe, auch den Tag der Geburt , so oft er in dem Kirchenbuche verzeichnet stehet, be
stimmt anzugeben.

Hiernächsthat der Recipiendus, insofern solches nach seinen übrigen bekann
ten bürgerlichen Verhältnissen nicht als notorisch angenommen werden kann, durch 
ein Attest der Obrigkeit seines dominicilii zu erweisen,

daß er nicht in würklichen Militairdiensten stehe, auch gewöhnlich nicht 
zur See fahre.

. Endlich muß der Recipiendus ein Attest eines approbirten Medici practi- 
« beybringen, worin letzterer  .

auf seine Pflicht und an Eides-Statt versichert, daß nach seiner 
besten Wissenschaft der Recipiendus, weder mit der Schwindsucht, Was- 

" sersucht, noch einem andern morbo chronico, so ein baldiges Absterben 
befürchten ließe, behaftet, auch überhaupt zur Zeit nicht krank, noch 
bettlagegrig, sondern gesund, nach Verhältniß seines Alters bey Kräften, 
und fähig fey, feine Geschäfte zu verrichten.

Dieses Attest des Medici muß hier in Berlin jedesmal, an allen übrigen Or
ten aber, in soweit es irgend möglich ist, von vier Mitgliedern der Wittwen

/ Societät, sonst aber von vier andern bekannten redlichen Mannern bestärkt 
werden, welche bezeugen:
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daß ihnen der Recipiendus bekannt sey, und sie das Gegentheil von 
dem, was der Medicus attestirt hat, nicht wissen.

Dieses Zeugniß haben sie, mit Angabe ihres Characterö rc. auch ihrer Recep
tions-Nummern, in sofern sie Mitglieder der Societät sind, eigenhändig yi 
unterschreiben. '

Wohnet der RecipiendnS außerhalb Berlin, so ist noch außerdem ein ge
richtliches, oder von einem Notar und Zeugen auögefertigtes Certifikat 
hinzuzufügen:

daß sowohl der Medicus als die vier Zeugen das Attest eigenhändig un
terschrieben haben, auch keiner von denselben ein Vater, Bruder, Sohn, 
Schwiegersohn oder Schwager des Recipiendi oder seiner Frau sey;

indem dergleichen nahe Verwandte als Zeugen nicht zugelassen werden können. - 

Was diese Gesundheits-Atteste betrifft, so muß zwar die General-Direc
tion der Königlichen allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt
i) von dem Medico die ganz genaue, wörtliche Ausstellung des Attestes nach 

der eben gegebenen Vorschrift verlangen, sie erwartet jedoch von der Recht- ' 
schaffenheit eines jeden Arztes, daß er ein solches Attest an Eides-Start 
nur dann geben werde, wenn er sich von- der Richtigkeit desselben durch 
hinlängliche Untersuchung des Gefundheits-Zustandes des Recipiendi voll
ständig überzeugt hat; indem dergleichen Atteste, wenn sie gleich nur in der 
vorgeschriebenen Form angenommen werden können, doch jedesmal, eine 
nach wissenschaftlichen Regeln der Heilkunde vorangegangene Prüfung voe- 
aussetzen; weshalb auch die von einigen Aerzten bisher gebrauchten gedruck
ten Formularien (welche zum Theil unvollständig sind) der General-Direk
tion bedenklich und zweckwidrig scheinen.

2) Hat der Medicus, wenn nicht etwa seine Qualität als Physicus und öf
fentlich -approbirter Arzt hinlänglich bekannt seyn sollte, diese seine Qualität 
als ein, von der Behörde examinirter und approbirter Doctor und Medicus 
practicuS, bey der Unterschrift des Attestes zu bemerken.

5) In Ermangelung eines in der Nahe zu habenden Medici practici oder Re
giments -Chirurgi, welche letztere bei Ausstellung der Gesundheits-Atteste, 
Den Medicis gleich geachtet werden, will die General-Direction in den 
Preußischen Staaten zwar auch von solchen Chirurgis Atteste annehmen, 

die von dem Königlichen Ober s Collogio - medico examinirt, approbirt, 
und auf innere Kuren verpflichtet sind;

es muß jedoch jedesmal von der das gerichtliche Certisikat ertheilenden Behörde, 
diese Eigenschaft der Chiburgorum, beglaubiget werden. M î

Uebrigenü können nach §. 54. des Reglements, die Gesundheits-Atteste, 
welche ihrer Natur nach nicht lange gültig sind, erst in«den Reception s-

Mo-
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Monaten März und September jeden Jahres angenommen werden; 
und dürfen bey der Präsentarion nicht über sechs Wochen alt seyn, also 
frühestens nur in der Mitte der Monate Februar und August ausgestellt werden.

Die von einem jeden Recipiendo zu erlegenden baaren Praestanda sind aus 
den, der neuen Austage des Reglements (welches auf der Allgemeinen Wittwen- 
Casse für 4 gGr. zu haben ist) angehängten Tabellen zu ersehen, und wird hier nur 
ttt Absicht des Antrittögeldee und der Retardatzinsen folgendes bekannt gemacht: 

Der Betrag des AutrittSgeldes bestimmt sich
a) durch das Alter des Versichereö,
b) durch die Zeit der Verheyrathung, und
c) durch die Größe der zu versichernden Pension.

ad a) Bey einer Pensions Versicherung von *5 Rthlr., Friedr.d'or als dem Sim«
- plo, beträgt das Antrittögeld 40 Rthlr. Friedr.d'or für alle Alters-Classen 

der Manner bis zum zosten Jahre inclusive. — Ist der Recipiendus 51 
„ Jahre alt, so betragt das Antrittsgeld 41 Rthlr. Friedr.d'or. — Ist der Re

cipiendus 52 Jahre alt, so beträgt das AnrrittSgeld 42 Rthlr. Friedr.d'or u. 
f. f. so daß bey dem höchsten statt findenden Alter e,neS Recipiendi von 60 
Jahren, das AntcittSgeld 50 Rthlr. Friedr.d'or pro Sirnpto von 25 Rthlr.

~ Friedr.d'or, oder das Duplum der zu versichernden Pension beträgt.
ad b) Diese Bestimmungen andern sich, sobald das aufzunehmende Ehepaar 5 

Jahre und darüber verheyrathet ist. Alsdann beträgt das Antrittsgeld, oh
ne irgend eine Ausnahme, das Duplilm der zu versichernden Pension.

ad c) Ist das beytretende Ehepaar nicht volle 5 Jahre verheirathet, die Pensions- 
Versicherung aber höher als 500 Rthlr., so bleibt es in Absicht des ersteren 
Foo Rthlr. bey dett Bestimmungen fub a; für das VersicherungS - Quanrum 
über Zoo Rthlr. aber, wird so wie ad b. das Duplum an AnrrittSgeld erlegt. 
' Die Retardatzinsen werden entrichtet, von der Summe des AntrittSgeldeö, 

mit 4 Prozent für jedes Jahr von dem nächsten resp, ersten April oder ersten Octo
ber nach der Covulation an gerechnet, oder wenn das Ehepaar schon vor Errichtung 
der Anstalt geheirathet hat, von dem ersten Receptionökermin primo April 1776a».

Jedoch sind die Retardatzinsen nur dann erst zu erlegen, wenn das aufzuneh- 1 
- mende Ehepaar den Beytritt über Zwölf Monate nach der Copulation verschoben hat.

Ueber den Betrag des Antrittsgeldes will die General-Direction von König
lichen und andern öffentlichen Bedienten, in sofern sie in einer verhältnißmäßigen 
stritten Besoldung stehen, auch allenfalls von anderen bekannten, sicheren und ver
mögenden Mannern, nach Befund der Umstände, einen Wechsel in folgender 

.Form ausgestellt annehmen:
tC- den 18/'
t ff Rthlr. Capital in Friedrichsd'or Zinsen

2 5 pro Cent in gleicher Münze.
** Drey



Drey Monat nach der Zeit der mir geschehenen Loskündigung dieses meines Wech
sels zahlf ich auf diesen meinen Wechsel an die Hochlöbliche General-Direction ber 
Königlichen allgemeinen Wittwen - Verpflegungs - Anstalt, oder deren Ordre, die 
Summe von
in FriedrrchSd'or, welche ich a dato dieses «reines Wechsels jährlich mit 5 pro Cent 
zu verzinsen, und diese Zinserr halbjährlich zu pränumeriren verspreche. Valuta™, 
habe ich von derselben dadurch erhalten, daß mir das Antrirrsgeld, welches ich 
nach Vorschrift des Paterrts und Reglements für die Königl. Preußische Allgemei- * 
ne Wittwen - Verpstegungs - Anstalt d. ä. Berlin, den 2g. December 1775 H. 17, und 
des Publicati vom 25. May 1796 No. 2. baar zu bezahlen schuldig gewesen wäre, 
auf diesen meinen Wechsel von derselben creditiret worden» Leiste übrigens zur 
Verfallzeit prompte Bezahlung nach Wechsel-Recht.

An mich selbst aller Orten, 
wo ich anzutreffen bin.

Dieser Wechsel ist mit einem 6 gGr. Stempel zu versehen, von dem Ausstel
ler unter den Worten: „An mich selbst" mit seinem vollständigen Namen und • 
Character zu unterschreiben, auch die Unterschrift gerichtlich zu recognosciren; 
und macht es nach dem Allgemeinen Landrechte Th. Ii/ Tit. VIII. H. 750, b. 
hieben keinen Unterschied, ob der Aussteller des Wechsels, eine an sich wech- 
selfahige Person ist, ober nicht.

Mit diesem Wechsel müssen zugleich die halbjährigen Zinsen zu 5 pro Cent, , 
eben so wie der halbjährige Beytrag, welcher sich nach dem jedesmaligen Alter, 
sowohl des Mannes, als der Frau, zur Zeit der Versicherung richtet, prae
num eran do eingesandt werden; und kann übrigens keine Reception in einem 
Termine ^statt finden, wenn nicht sämmtliche Documente in vorschriftsmäßiger 
Form, auch die zu erlegenden baaren Gelder, vor Ablauf resp, des Monats 
Marz und September jeden Jahres bey der General-Direction eingehen.

Berlin, den isten Januar 1305.

General - Direction der Köniql. Preuß. allgemeinen Wittwen- 
Verpflegüngs - Anstalt.

Graf von der Cchulenburg. v. Winterfeld. Koch.





PUBLICANDUM.

General Direction der Königlichen allgemeinen Wittwen-Verpflegung;»- Anstalt hat 
eit Errichtung des Instituts nie aufgehört, nicht allein, ihrer Pflicht gemäß, den 

jedesmaligen Zustand der Kaste von Termin zu Termin genau zu prüfen, sondern auch.be.) 
diesen Untersuchungen ihr unverwandtes Augenmerk auf den allmäligen Fortschritt.des W rks 
durch Vergleichung der aus denBüchern der Kasse sich ergebenden Resultate mit de« Ursprung» 
iichen Berechnung«- Grundsätzen zu richten. f

Die seit einiger Zelt über die Dauer dieser Anstalt erschienenen Streitschriften, derer! 
keine einzige von der General-Direktion ung lesen und unerwogen gelassen worden, sind für 
sie ein neuer BewequngSgrund zu dieser unausgesetzten Prüfung geworden, indem sie die Auf- 1 
merksamkeit, welche das Publikum diesen Schriften gewidmet hat, als einen Beweis der 

; Wichtigkeit ansieht, die das Publikum dem Institute beylegt. * . „ "

Durch die von dem Chef der Anstalt veranlaßte Anstellung des Professors Michetfen, 
als Ehrenmitgliedes bey der General-Direktion, ist derselben zu desto leichterer Erreichung 

\ dieses Zwecks ein Konsulent im spekulativischen Fache beygegeben worden, um die gesammelt 
ten mannigfaltigen Erfahrungen durch Anwendung einer sichern, von allen schwankenden Hy- 
poth sen und gewagten Kombinationen gereinigten Theorie zu einer vollständigen Revision des 
Zustandes der Anstalt zu benutzen, und dadurch von Termin zu Termin durch Verbindung 
richtiger theoretischer Grundsätze mit unbestrittenen Positionen auözumitteln, was sowol die 
Anstalt seit ihrer Existenz überhaupt, als auch ein jeder Receprions-Termin insbesondere hätte 
leisten sollet,, und was er wirklich geleistet hat.

So beruhigend fur die Theilnehmer an diesem wohlthätigen Institut, für die General» 
Direktion, und für die Garants, die Anordnung einer solchen allgemeinen und speciellen 

ł Revision des ganzen Werks seyn muß, und so gewiß dem Publiko auf den G und der bey der 
Kasse geführten Bücher die Versicherung gegeben werden kann; daß seit der zwanzigjährigen 
Dauer der Anstalt die gesammelten Fonds der Kaffe in einem unauSgesehten fonsch. eilende» 
Verhältnisse wachsen, und sich noch lange von Jahr zu Jchr beträchtlich vermehren werden; 
auch sich ketneswegeö die von einigen Schriftstellern nach bloßer Theorie für einen best mmren 
Ablauf von Jahren berechnete Unzulänglichkeit derselben zur Erfüllung der übernommenen 
Verbindlichkeiten absehen taffe: so sehr hält es die General-Direktion für Pflicht, den bey de» 
angestellten Recherchen offenbar gewordenen Mißbräuchen der Spekulanten durch neue 
Modifikationen, noch mehr als bis jetzt geschehen ist, entgegen zu arbeiten, wenn gleich es 
nie möglich zu machen seyn dürfte, dergleichen Spekulanten von einer so weit aurgebreteten, 
und zu manchem Gewinn Gelegenheit darbiettndey Anstalt gänzlich und auf immer »u 
entfernen.

i , Selbst



Selbst durch dle im Püblikandv vom isten July 178Z genommenen Maaßregeln ist 
diesem Geiste der Spekulation n:ch nicht hinreichend Maaß und Ziel gesetzt worden; vielmehr 
haben die Zu- und Abgangs-Listen ergeben, daß verschiedentlich schwindsüchtige und chrcrrsch- 
kranke Männer durch Beybringung in der Form gültiger, der Wahrheit nach ober nicht gc- 

-tviffcnhaft abgesaßter Gesundheitsscheine in die Societät sich eingeschlichen haben. Man hat 
ferner die Bemerkung gemacht, daß junge, völlig gesunde Manner, sehr häufig in den ersten 
Jahren nach erfolgtem Beytritte verstorben, und dadurch deren Wittwen der Koste auf eine 
rmverhältnißmäßige Zeit zur Last gefallen sind. Endlich hat das häufige Nacbzahlen der Re- 
tardat-Zinsen die Erfahrung bestätigt, daß die bisher auf die Verzögerung des Bertrittö gc- 
fêtzten Strafen noch nicht hinlänglich gewesen sind, von dem Aufschübe des Eintritts in dir 
Societät bis dahin, daß sich Vorboten der Abnahme der Gefunr heit zeigen, abzuschrccken.

Die General-Direktion ist vollkommen überzeugt, daß die Entfernung dieser Besorg
nisse und Mißbräuche dem für die feste Dauer deL Instituts patriotischdenkenden und handeln
den Publiko um so willkommener seyn müsse, da die Bestimmungen, welche hierauf abzwe
cken, ihrer Natur nach, den unter den Bedingungen dcö Reglements v.m 2 8stcn December 
1775 und der Publikate vom isten July 1782 und 1783 aufgenommenen Interessenten auf 
keine Weise wider ihren Willen aufgebürdet werden können, noch sollen; vjdmelxr die in 
ihren Réceptions-Scheinen ausgedrückten Bedingungen unverändert bleiben 
und gehalten werden müssen; der künftig beytretende Theil des Publid aber noch sehr 
ansehnliche Vortheile finden wird, wenn er sich gleich den gegen den Speku'alicnSgeist gerich- 
titen Modifikationen unterwerfen muß.

Durch diese Betrachtungen findet sich die General-Direktion nach reiflicher Erwägung 
aller eintretenden allgemeinen und individuellen Umstände veranlaßt, für die Sutunft fel
gendes festzusehen:

1) Alle neue Interessenten, die vom isten Oktober dieses Jahres an, recipiret werden, 
müssen fünf volle Jahre nachdem Receptivus. Termine leben, wenn ihre Wittwen die 
ihnen versicherte ganze jährliche Pension bis an ihren Tod erhallen sollen.

a. Stirbt hienach der Monn im Lause des ersten Jahres nach der Réception, so er
hält Die Wittwe, wie bereits im Reglement vom aasten December 1775 §. 14. 
festgesetzt ist, gar keine Pension.

ł>. Stirbt der Mann während des zweyten Jahres nach der Ausnahme, so erhält dle 
ê Wittwe Ein Fünftel der ihr versicherten Pension bis an ihr Ende.

«. Stirbt der Mann während des dritten Jahres nach der Aufnahme, so erhält dle 
Wittwe Zwey Fünftel der ihr versicherten jährlichen Pension bis an ihr Ende.

là. Stirbt der Mann während des vierten Jahres nach der Reception, si> empfängt 
die Wittwe Drey Fünftel der ihr versicherten jährlichen Pension bis an ihr Ende.

e. Stirbt
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D. Stîrbt der Mann währe id des fünftel Jahres nach der Aufnahme, fb Mannit 

die Wittwe Vier Fünftel der ihr versicherten jährlichen Pension btó an ihr Ende.

5. Stirbt endlich der Mann nach Ablauf des fünften Jahres, so erhält die Wittwe die 
ihr versicherte jährliche Pension bis an ihr Ende ganz und ot>nc allen Abzug. t S

i) Das Antritts-Geld, so bey der Réception erlcgt werden muß, wird für die Zuku st 
bey Versicherung eiaer Pension von 25 Rchlr. als dem Simplo auf 40 Rthlr. festgesetzt, | 
und bleibt solches für alle Alters - Klaßen der Maurer dir zum 5 osten Jahre irreluLvs ' J 
unvera idert gl, ich, dergestalt, daß da? höhere und jüngere Alter der Männer darauf 
keinen Einftuß hat, und Ca3 Antritts-Geld bis zur Versicherung erer Pension von 300 j
Rchlr. inclusive so oft mit 40 Rthlr. erlegt werden muß, als 25 Rchlr U dem zu ver- • 1 
sichernten jährlichen Pensions-Quanto stecken. In Absicht der Mä ner von 51 Jahre« " 
und darüber, bleibt es aber wegen des zu erlegenden Antritts-Geldes bis -u einer Pen- j
ston von 300 Rchlr. bey der Bestimmung der dem Reglement ursprünglich beygefügten 
Tabellen. Wenn dagegen jemand seiner Wittwe ei e höhere Pension als 31D0 Rthlr. 
versichern soffen will; so werden von einem jeden Simplo, welches über 300 Rthlr. ver
sichert werden soll, m! hin von jed?m 35 Rthlr., so über 300 Rthlr. überschießen, 
50 Rthlr. Antritts-Geld, chne Unterschied des Alters der Ehemänner, entrichtet.

3) Das solchergestalt festgesetzte Antritts-Geld wird nach den Bestimmungen des 20. -j 
des Reglements vom rüsten December 1775 fernerhin chne Abzug zurückgezahlt, wenn 
die Frau entweder vor dem Manne verstirbt; oder auch, wenn die pensionsfähig ge
wordene Wittwe bald nach dem Manne und noch vor Einritt des nächsten Termins, 
in welchem sie zur Hebung der ersten halbjährigen Wittwen-Pe^.ston gelangt seyn rpürde,  
gleichfalls mit Tcde abgehet, dergestalt, daß sie gar keine Pension bezogen hat. Da- , : 
hingegen fallt von dem Antritts-Gelde, wenn der Mann stirbt und eine pensionsfähige 
Wittwe hinterlaßt, gerade so viel der Kasse anheim, als ihre einjährige Pension nach 
den fub Nr. 1. b, c, d, e, f, dieses Publicandi festgesetzten Bestimmungen beträgt; 
und wird der Ueberrest des Antritts-Geldes zurückgegeben.

Sollte jedoch eine solche pensionsfähig gewordene Wittwe den zweyten Erhebung-- 
Termin nicht erleben, mithin überhaupt nur eine halbjährige Pension genostim haben, 
so wird von dem Abtritts-G Ude so viel annoch zurückgezahlt, alt die zweyte unrrhSbe« 
gebliebene halbjährige Wittwen, Pension beträgt.*)

4) Die

•) Durch diese Bestimmungen ad 3. fäll jedoch demjenigen, was im rri. desÄeglemrntS 
»om 28. December 1776 wegen Disposition über das Antritts-Geld festgesetzt worden, 

( kein Einti «g geschehen; vielmehr wird nach wie vor nach dem Tode des Mannes das
volle Antritts-Geld dem kegitimi'rendenEigenthümer oder Pfand,Inhaber desReceptionS- 

' • EcheinS zurülkgezahlt, und dagegen durch Einbehaltung der fällig gewordenen resp,
t ersten und zweyten Pensions-Hebung dec der Kasse anheimfallende Theil berichtigt.



1'
=

300002323109

4) Die Retardat«Zinsen bieiben zwar nach dem §. 25. des Reglements vomstzsten De
cember 1775 unverändert von denjenigen, welche solche zu entrichten verbunden sind, 
mit Blee pro Cent zu erlegen; jedoch w.rd hindurch bestünmc:

a* Daß von denjenigen, we che den Betritt fünf Jahre und langer nach vollzogener 
Ehe verschieben, das A.ntrittS'Geld von einem jedea Simplo m.t 50 Rthlr. ohne 
Unterschied des Betrags der Pension zu erlegen ist; u..d werden hienach die Re
tardat-Zinsen gleichfalls berechnet.

b. Daß jedoch diese Bestimmung nur diejenigen Interessenten treffen soll, welche 
vom 44ften ReceptionS-Termine an gerechnet, mithin erst zum ersten Oktober 1797 
ausgenommen werden, indem von den jetzt bereits verheyratheren Männern, welche 
annoch im 4asten und 4zsten Termin beytreten, ein höheres Antritts-Geld, als 
fub Nr. r, bestimmt ist, keineswegcs gefordert werden soll.

4». Daß Ausländer (weil es mehreren Schwierigkeiten unterworfen ist, das Solei 
auswärtiger Spekulationen zu verfolgen), im Fall ft» nicht in den nächsten Ersten 
und 43 sten Terminen annoch bcçtrctm, gar nicht mehr als recevtionsfähig auzu- 
fthensind, sobald sie nari) vollzogener Kopulation m.t dem Beytritte fünf Jahre 
und darüber sich verspätet haben.

Die General-Direktion macht hiedurch diese nähere Bestimmungen des Reglements 
vom rüsten December 1775 und der Publikatorum vom isten July 1782 und 1743, dtren 
Vorschriften im übrigen ganz unverändert bleiben, ben Annäherung des 42^1 Réceptions- * 
Termins dem Publiko bekannt, mit der wiederholten Versicherung, daß die in diestm Publi- 
tando enthaltenen Abänderungen nur die vom 4 asten Termine an zu recipirenden Mitglieder 
treffen, und daß den vorher bereits aufgeaommenen Interessenten wie billig, überall Kon
trakt gehalten werden soll.

Berlin, den 25. May 1796.

General * Direktion der Königlich - Preußischen 
allgemeinen Wittwen-Derpflegungs- Anstalt.

Graf von der Schulenburg. vonPmmrvih von Winterfeld. Kcch. Michelsen.

Biblioteka Główna UMK


